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Liebe Leserinnen
und Leser!

Seit rund 4 Jahren sind wir nun schon

bem•ht, Ihnen im Wege von RO-INFO

die Anliegen der Tiroler Raumordnung

und Regionalpolitik nüherzubringen .

Wir freuen uns, daä wir von unserer Le-

serschaft immer wieder positive Reak-

tionen •ber die Art unserer Berichter-

stattung erhalten . Es ist ein gutes Zei-

chen, wenn die Raumordnung sich mehr

und mehr zu einem Thema von allge-

meinem Interesse entwickelt und nicht

nur im Falle von Konflikten in die Schlag-
zeilen gerüt . Raumordnung geht uns al-

le an, wir alle beeinflussen die Ordnung

unseres Raumes -diese Botschaft wollen

wir vermitteln .

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf

es in erster Linie interessanter, gut auf-

bereiteter Inhalte . Immer wieder wurden

wir aber auch darauf angesprochen,

daä wir die guten Inhalte dieser Publi-

kation etwas gefülliger Överpacken" soll-
ten . Wir haben uns daher entschlossen,
unter Wahrung des Grundsatzes der

Sparsamkeit das Aussehen von RO-IN-

FO attraktiver zu gestalten und die Les-

barkeit von der optischen Textgestaltung

her zu verbessern .

Das erste Ergebnis dieser ÖVerj•n-

gungskur" halten Sie nun in Hünden,

und wir hoffen, daä auch Ihnen RO-IN-

FO von der Aufmachung her nun besser

gefüllt .

Durch den mit 1 . Jünner 1995 voll-

zogenem Beitritt Osterreichs zur Eu-

ropüischen Union erhült die Tiroler

Raumordnungspolitik eine zusützliche

Facette: nümlich im Rahmender sich ent-

wickelnden gesamteuropüischen Raum-

ordnungsaktivitüten daf•r zu sorgen,

daä f•r die Anliegen eines inneralpinen

Landes wie Tirol entsprechendes Ver-

stündnis geschaffen wird und daä den

spezifischen Anliegen unseres Landes

gen•gend Spielraum verbleibt . Durch

die bereits zweimalige Teilnahme von

Landesrat Konrad Streiter als gemein-

samer Lündervertreter an der EU-

Raumordnungsministerkonferenz konn-

ten diesbez•glich wesentliche Start-

voraussetzungen geschaffen werden .

Der vollzogene EU-Beitritt bedeutet

aber auch, daä uns nun die aktive Teil-

nahme an der EU-Regionalpolitik offen-
steht. Mit der endg•ltigen Fixierung des
Tiroler Ziel 5b-Gebietes und der formel-

len Einreichung des Tiroler Ziel 5b-Pro-

grammes bei der EU-Kommission in Br•s-

sel sind hief•r programmgemüä we-

sentliche ÖEtappenziele" erreicht wor-

den . Die Einreichung der INTERREG-

und LEADER-Programme ist im Gange .

Bis zur Genehmigung der Programme

durch die EU sind mit allem Nachdruck

die Voraussetzungen f•r die k•nftige

Umsetzung zu schaffen .

In der Rubrik ÖRaumordnungspolitik"

gibt Landesrat Konrad Streiter einen

Oberblick •ber den derzeitigen Stand

der Dinge. Ober Details werden wir im

nüchsten, im Herbsterscheinenden Heft

berichten .

Inhaltlicher Schwerpunkt der vorlie-

genden Ausgabe von RO-INFO ist ein

Thema, bei dem ebenfalls groäer Hand-

lungsbedarf besteht : die örtlichen

Raumordnungskonzepte .

Mit dem Tiroler Raumordnungsgesetz

1994 als oberste Stufe der …rtlichen

Raumordnung neu eingef•hrt, ist derzeit

allenthalben ein betrüchtlicher Informa-

tionsbedarf •ber den praktischen Um-

gang mit diesem Planungsinstrument

sp•rbar .

Dies um so mehr, als es hinsichtlich

der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit

der örtlichen Raumordnungskonzepte

durchaus unterschiedliche Auffassun-

gen gibt, die von der positiven Sicht

einer zusammenschauenden zukunfts-

orientierten Planung auf Gemeindeebene

bis zur heftigen Kritik an einer ver-

meintlich •berschieäenden Planungs-

b•rokratie reichen .

In sehrvielen Füllen ist aber jedenfalls

eine betrüchtliche Verunsicherung •ber

den Umgang mit diesem neuen Pla-

nungsinstrument und eine Sorge hin-

sichtlich der Bewültigbarkeit der damit

verbundenen Aufgaben zu versp•ren .

I`k
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Verunsicherung kann nur beseitigt

werden, wenn das Informationsniveau

erh…ht wird und wenn auf auftauchen-

de Fragen zufriedenstellende Antworten

gegeben werden .

Die Beitrüge dieses Heftes, die sich

mit dem örtlichen Raumordnungskon-

zept befassen, sollen zur Beseitigung

von Unsicherheiten und Unklarheiten

beitragen und ein klareres Bild •ber den

rechtlichen Hintergrund, den Aufbau

und den Inhalt von örtlichen Raumord-

nungskonzepten sowie •ber den Ablauf

des Planungsprozesses und die einzu-

haltenden Verfahrensschritte zeichnen .

Ebenso wird dargestellt, wie die ört-

lichen Raumordnungskonzepte in die

Rahmensetzungen der •ber…rtlichen
Raumordnung eingebettet sind und in

welcher Weise die Dienststellen des Am-

tes der Landesregierung bem•ht sind,

die Arbeit der Gemeinden durch ent-

sprechende Informations- und Service-

leistungen zu unterst•tzen. Nicht zufül-

lig, sondern sehr bewuät wird der Kern

unserer Berichterstattung •ber das ört-
liche Raumordnungskonzept durch
Beitrüge •ber die Anwendung der Bio-

topkartierung und •ber raumordneri-

sche Aspekte der Abwasserentsorgung
ergünzt: beide Themen sind auch f•r die

Ausarbeitung der örtlichen Raumord-

nungskonzepte, die ja die geordnete
rüumliche Gesamtentwicklung der Ge-

meinden zum Ziel haben, von unmittel-

barer Bedeutung .

Diese Gesamtthematik sch…pft den in-

haltlichen Rahmen dieses Heftes fast zur

Günze aus, sodaä auf weitere Themen
- auch wenn sie noch so interessant
würen - diesmal nur in recht knapper

Form eingegangen werden kann .

Mit herzlichen Gr•äen



R,4UMORDNUNGSPOIITIIK

Ansatzpunkte f•r eine
Raumordnungspolitik auf

Europüischer Ebene :

Die Raumordnung Europas wird zur Zeit neu gestaltet.
Von den meisten B•rgerinnen und B•rgern werden die

Wirkungen der Raumordnungspolitik nicht
unmittelbar wahrgenommen, dabei geht Raum-

ordnung aber alle an. Sie bedeutet die Stürkung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes der
Regionen und Stüdte. Sie beinhaltet die Färderungen
einer harmonischen Entwicklung der Gemeinschaft,

die die Identitüt der Stüdte und Regionen nicht
verwischt. Sie zielt auf die Verringerung der

Unterschiede im Entwicklungsstand verschiedener
Regionen durch Verbesserung ihrer Attraktivitüt und

Stürkung ihrer Standortvorteile .

R
aumordnungspolitiken im Eu-
ropüischen Konnex, das sind die Er-
mittlung der unterschiedlichen An-

spr•che an Siedlungs-, Verkehrs-, Ge-
werbe- und äkologischen Ausgleichs-
flüchen, die Koordination der An-
spr•che und die gemeinsame voraus-
schauende Planung . F•r die Zukunft gilt :
Informieren -+ koordinieren -+ planen .

Europüische Raumordnung leistet ei-
nen Beitrag zur lüngerfristigen, voraus-
schauenden Zukunftsorientierung und
damit zur gräÖeren Handlungssicher-
heit in der Gegenwart. Um dies zu er-

reichen, m•ssen gemeinsame Vorstel-
lungen •ber die angestrebte rüumliche

Entwicklung in Europa gefunden wer-
den . Solche rüumlichen Zielvorstellun-
gen lassen sich nicht durch b•rokrati-
sche Entscheidungen •ber die Käpfe der
B•rger hinweg erreichen, sondern m•s-
sen von den B•rgern aktiv mitgetragen
werden .

Deshalb ist es nätig, die rüumlichen
Zielvorstellungen, Probleme und
Zielkonflikte äffentlich zu thematisieren .
Dies setzt informierte B•rger und b•r-
gernahe Politik voraus . Eine erfolgreiche
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europüische Raumordnungspolitik be-
deutet f•r Tirol folgendes :

Kommunale, regionale und nationa-
le Vorstellungen zur rüumlichen Ent-
wicklung m•ssen verzahnt werden .

ö Zwischen den einzelnen Lündern,
den Mitgliedstaaten, muÖ die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der
Raumordnung intensiviert werden .
Innerhalb der Europüischen Union
m•ssen die raumwirksamen Poli-
tikbereiche auf Basis abgestimmter
Ziele f•r die Raumentwicklung, z.B .
raumordnerische Leitbilder, koordi-
niert werden . Insbesondere in

Grenzregionen ist die Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Raum-
ordnung und Fachplanung auszu-
bauen . Subsidiaritüt bedeutet B•r-
gernühe statt Zentralismus . Dies be-
deutet, daÖ dezentrale politische
Entscheidungsstrukturen und regio-
nale Verwaltungsorganisationen ge-
stürkt werden m•ssen und weiter ent-
wickelt werden .

Neben dieser Intensivierung der ge-
meinsamen Raumplanung sollen durch
den Einsatz von EU-Mitteln wirtschaftli-
che und soziale Unterschiede zwischen
den europüischen Regionen vermindert
werden . Zu diesem Zweck wurden gut-
dotierte Strukturfonds eingerichtet .
Am 4 . April 1995 hat die Tiroler Lan-

desregierung •ber meinen Antrag den
Plan f•r die Entwicklung des lündlichen
Raumes in Tirol, das …Ziel-5b-Pro-
gramm Tirol", zur Kenntnis genom-
men und •ber die Bundesregierung der
EU-Kommission in Br•ssel zur Pr•fung
und Genehmigung vorgelegt . Damit
wurde ein entscheidender Schritt ge-
setzt, die f•r das Ziel-5b-Gebiet zur Ver-

f•gung stehenden EU-Färderungsmittel
tatsüchlich in das Land zu holen .

Die Europüische Union hat an Färde-
rungen f•rTirol in den Jahren 1995 bis
1999 rund 5 460 Mio. bereitgestellt .
Zusammen mit den im Rahmen dieses
Programmes einzusetzenden Färde-
rungsmitteln von Land und Bund sowie
den Eigenmitteln der jeweiligen Projekt-
werber kännen damit in den kommen-
den f•nf Jahren im Ziel-5b-Gebiet Tirol



Projekte mit einem Gesamtvolumen von
rund S 2,4 Mrd . verwirklicht werden .

Ziel des Programmes ist es, Impulse
f•r eine müglichst eigenständige
Entwicklung des ländlichen
Raumes zu setzen . Es muÖ dabei si-
chergestellt werden, daÖ die Fürderun-
gen gezielt flieÖen, um zu verhindern,
daÖ die letztlich doch beschränkten Mit-
tel in nicht aufeinander abgestimmten
Einzelaktionen verpuffen .

Der Plan f•r die Entwicklung des länd-
lichen Raumes in Tirol besteht aus drei
Unterprogrammen, von denen je-
des speziell auf einen der EU-Struktur-
fonds ausgerichtet ist. Die den einzelnen
Unterprogrammen zugeordneten MaÖ-
nahmen finden einerseits in den Struk-
turfondsverordnungen der Europä-
ischen Union ihre Deckung, spiegeln
aber andererseits auch raumordnungs-
politische Zielsetzungen wider . Die
MaÖnahmen wurden so formuliert, daÖ
ein hüchstmügliches MaÖ an Flexibilität
bei der Programmumsetzung gewähr-
leistet ist .

Lassen Sie mich nun einige MaÖnah-
men ansprechen, die auch raumord-
nungspolitischen Hintergrund haben :

Im Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds f•r die Landwirtschaft
(EAGFL) werden u.a . folgende MaÖ-
nahmen gefürdert :

ö

	

Die Produktion, Verarbeitung
und Vermarktung von land-
und

	

forstwirtschaftlichen
Qualitätsprodukten :
Die landwirtschaftlichen Betriebe Ti-
rols sind meist sehr klein strukturiert
und finden grüÖtenteils •beraus
schwierige Produktionsbedingun-
gen vor. Durch Spezialisierung und
Qualitätsfürderung kann die Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen
Landwirtschaft gestärkt und damit
ein wesentlicher Beitrag zur Errei-
chung des raumordnerischen Zie-
les, der Verbesserung der agra-
rischen Infrastruktur und der Erhal-
tung der bäuerlichen Betriebsstruk-
turen geleistet werden .

ö

	

Die Dorferneuerung:
Von der Funktionst•chtigkeit unse-
rer Dürfer hängt entscheidend die

k•nftige gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung unseres Lan-
des ab. Die Intensivierung der Dor-
ferneuerung in einem umfassenden
Sinne entspricht dem wesentlichen
Ziel der Tiroler Raumordnung nach
einer geordneten Gesamtentwick-
lung unseres Landes .

ö Die Kulturlandschaftspflege :
Angestrebt wird die Erhaltung der
f•r das Tiroler Ziel-5b-Gebiet typi-
schen, bäuerlichen Kultur-
landschaft. Darunter fällt die Pflege
wertvoller und seltener Naturland-
schaftsräume und Biotope genauso
wie die Erhaltung landschaftlich be-
sonders bedeutsamer, traditioneller
Bewirtschaftungsformen .

ö

	

Die Entwicklung und Aufwer-
tung des Waldes und seiner
Funktionen :
Rund 40 % der Tiroler Landesfläche
sind mit Wald bedeckt . Das ent-
spricht einer Fläche von rund
500 .000 ha . Davon entfallen rund
280 .000 ha (mehr als die Hälfte)
auf Wälder mit mittlerer bis hoher
Schutzfunktion . Viele Regionen in
unseren hochalpinen Tälern wären
ohne den Schutz, den Wälder vor
Naturgewalten bieten, kaum be-
wohnbar . Ein besonders wichtiges,
auch raumordnungspolitisches Ziel,
ist die Erhaltung bzw. rasche Wie-
derherstellung der verloren gegan-
genen oder geschwächten Schutz-
und Wohlfahrtsfunktion unserer
Wälder .

Im Bereich des Europäischen Fonds
f•r regionale Entwicklung (EFRE) kün-
nen u .a. folgende Fürderungen gewährt
werden :

ö

	

Investitionen zur Sicherung
und Entwicklung des Unter-
nehmensbestandes sowie zur
Erhaltung und Schaffung von
Dauerarbeitsplätzen .
Gut geeignete Standorte f•r Pro-
duktionsbetriebe oder f•r wirt-
schaftsorientierte Dienstleistungen
gibt es im Tiroler Ziel-5b-Gebiet nur
wenige . Die Sicherung der relativ
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besten Betriebsansiedelungsge-
biete und die •berlegte Nutzungs-
planung f•r diese ist ein wesentli-
ches Anliegen, wobei auf eine Ab-
stimmung mit den Flächenan-
spr•chen der Landwirtschaft beson-
ders zu achten ist . Durch Ausbau
der Technologieentwicklung und In-
novationen zur Steigerung bzw .
Stärkung der betrieblichen Wettbe-
werbsfähigkeit, aber auch durch
gezielte Jungunternehmerfürderung
sollen dauerhafte, besonders quali-
fizierte Arbeitsplätze geschaffen
werden .

ö

	

Auf- und Ausbau des touristi-
schen Angebotes in Richtung
eines

	

umweltorientierten
Qualitätstourismus :
In touristisch noch nicht hinreichend
entwickelten, jedoch grundsätzlich
zur Entwicklung geeigneten Teilen
des Tiroler Ziel-5b-Gebietes wird,
unter Beachtung raumordnerischer
Entwicklungsgrenzen, ein verstärk-
tes touristisches Wachstum ange-
strebt .

ö

	

Aufbau von Strukturen zur Er-
hühung der Attraktivität der
Region f•r kleine und mittlere
Unternehmen (KMU):
Die Tiroler Wirtschaft ist durch ei-
nen hohen Prozentsatz an flexiblen
Klein- und Mittelbetrieben gekenn-
zeichnet. Diese sind innovations-
freudig, besitzen aber nicht das not-
wendige know-how, sich auf tech-
nologischem und Marketing-Gebiet
weiterzuentwickeln . Durch eine
zielgerichtete Fürderung kann die
Weiterentwicklung unserer Wirt-
schaft unterst•tzt werden .

Durch den Europäischen Sozialfonds
(ESF) erfolgt u .a. folgende MaÖnah-
menfürderung :

ö

	

Fürderung der Beschäftigung
und Ausbildung zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit
der heimischen Betriebe :
Der unzureichende wirtschaftliche
Entwicklungsstand und strukturelle
Probleme ziehen Arbeitsmarkt-
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probleme nach sich . Durch ent-

sprechende F•rderungsmaünah-
men von Beschäftigung und Ausbil-
dung kann die Sicherheit von Ar-
beitsplätzen gestärkt und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze initiiert

werden . Auch hier wird einem Ziel
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
(Erhaltung und zeitgemäüen Ent-

wicklung einer leistungsfähigen

Wirtschaft) entsprochen .
Nach Genehmigung des Ziel-5b-Pro-

grammes durch die Kommission der Eu-
ropäischen Union (vermutlich im Herbst
d .J .) wird es notwendig sein, fÖr die ra-

sche Programmumsetzung zu sor-

gen . An der Schaffung der organisato-

Das …rtliche Raumordnungskonzept als
zentrales Planungsinstrument fÖr die
räumliche Entwicklung der Gemeinden

Karl Sp•rr, Franz Rauter

Das mit dem Tiroler Raumordnungsgesetz 1994 eingefÖhrte …rtliche Raumord-
nungskonzept ist das zentrale Planungsinstrument fÖr jede Gemeinde. Mit einem
zeitlichen Planungshorizont von im Regelfall 10 Jahren und der Verpflichtung zur

Fortschreibung werden damit langfristige Weichenstellungen vorgenommen .

E
s hat unter BerÖcksichtigung der Er-
gebnisse der Bestandsaufnahme
grundsätzliche Festlegungen Öber

die räumliche Entwicklung der Gemein-
de zu treffen und geht damit Öber den

bisherigen Anspruch der •rtlichen

Raumordnung - dieser beschränkte sich

auf die geordnete bauliche Entwicklung
der Gemeinde - weit hinaus .

Das …rtliche Raumordnungskonzept
ist sowohl Grundlage fÖr die Uberar-
beitung oder Neuerlassung des Flächen-
widmungsplanes als auch fÖr die Erlas-
sung der Bebauungspläne .

rischen Voraussetzungen fÖr die Ab-
wicklung des Programmes wird bereits
intensiv gearbeitet . FÖr die Projektaus-
wahl, die UnterstÖtzung von Projekti-
nitiativen, aber auch die begleitende
Kontrolle der Programmumsetzung
braucht es, neben optimal arbeitender
F•rderungsstellen, auch entsprechende
dezentrale Vorkehrungen in den

Regionen. Die regionalpolitischen Be-
zirksinitiativen werden dabei eine wich-
tige Rolle spielen . Am Beispiel des Ver-

eines öMIAR" in Landeck wird derzeit
die konkrete Form dieser Programmun-
terstÖtzung und -begleitung vor Ort ent-

wickelt und erprobt. Dem Verein
geh•ren Gemeinden, Tourismusverbän-

Rechtliche Grundlagen
fÖr das …rtliche
Raumordnungs-
konzept

FÖr das …rtliche Raumordnungskon-
zept sind in erster Linie die in Ubersicht

2 aufgelisteten Bestimmungen des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 1994, LG-

BI .Nr . 81/1993, maügeblich .

DarÖberhinaus sind die
†

	

Verordnung Öber die Bestandsauf-
nahme sowie Öber den Inhalt des Ort-
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de, Interessensvertretungen und enga-

gierte Einzelpersonen des Bezirkes an .

Er sieht seine Zielsetzung darin, eine der
Situation des Bezirkes Landeck entspre-

chende eigenständige Regionalent-

wicklung zu initiieren und umzusetzen .

Die eingeleiteten Arbeiten werden zÖ-
gig fortgesetzt und ich bin voll davon
Öberzeugt, daü noch in diesem Jahr die
ersten EU-F•rdermittel nach Tirol flieüen
werden .

In diesem Zusammenhang m•chte ich
allen, die an der fristgerechten Vorlage
unseres öZiel-5b-Programmes Tirol" mit-
gearbeitet haben an dieser Stelle ein

herzliches Dankesch•n aussprechen .

lichen Raumordnungskonzeptes, LGBI .

Nr . 122/1994;
†

	

Verordnung Öber die Plangrundlagen
und Planzeichen samt Anlage, LGBI .

Nr . 123/1994;
†

	

Richtlinien der Landesregierung vom
8 . November 1994 Öber die Ge-
währung einer F•rderung fÖr die Aus-
arbeitung des Ortlichen Raumord-
nungskonzeptes

zu beachten .

Die Gemeinden sind verpflichtet, in-
nerhalb von 6 Jahren nach dem Inkraft-



Ubersicht 1

Die Stellung des Ortlichen Raumordnungskonzeptes

im Regelungsystem der Raumordnung
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Flöchenwidmungsplan
22o

Allgemeiner Bebauungsplan

1
Baulandumlegung

Ergönzende Bebauungsplöne

treten des TROG 1994 - das ist bis zum
31 . Dezember 1999 - das †rtliche
Raumordnungskonzept zu beschlieÖen
und der Landesregierung zur aufsichts-
behürdlichen Genehmigung vorzule-
gen .

Bis zum Inkrafttreten des †rtlichen
Raumordnungskonzeptes darf ein be-

stehender Flöchenwidmungsplan nur
geöndert werden, wenn ein wichtiger im
üffentlichen Interesse gelegener Grund
vorliegt und die ‡nderung den Zielen
der ürtlichen Raumordnung nicht wider-
spricht .

Kommt eine Gemeinde ihrer Ver-
pflichtung zur Erlassung des †rtlichen
Raumordnungskonzeptes bis
31 .12 .1999 nicht nach oder wird dem

†rtlichen Raumordnungskonzept die
aufsichtsbehürdliche Genehmigung ver-

sagt, so d…rfen in dieser Gemeinde kei-
ne weiteren Grundflöchen als Bauland
oder als Sonderflöchen gewidmet wer-
den .

Es liegt daher im Interesse der Ge-
meinden, zeitgerecht mit den Arbeiten
am †rtlichen Raumordnungskonzept zu
beginnen, um die im Gesetz vorgege-
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benen Fristen einhalten zu künnen und
nicht in die Lage zu kommen, daÖ ab

dem Jahre 2000 Flöchenwidmungs-
planönderungen nicht mehr vorgenom-

men werden d…rfen .
Nach Erlassung des Ortlichen

Raumordnungskonzeptes werden die
Gemeinden z…gig an die Neuerlassung
oder äberarbeitung des Flöchenwid-
mungsplanes und an die Erarbeitung
der Bebauungsplöne heranzugehen ha-
ben, damit in einem …berschaubaren
Zeitraum wieder ein aufeinander abge-
stimmtes zeitgemöÖes Planungsinstru-
mentarium vorliegt, welches den Ziel-
vorgaben des neuen Tiroler Raumord-
nungsgesetzes Rechnung trögt .

Wie der Beitrag von Elmar Berktold
in diesem Heft zeigt, haben zahlreiche
Gemeinden bereits mit der Ausarbei-
tung des †rtlichen Raumordnungskon-
zeptes begonnen oder wollen die Ar-
beiten heuer in Angriff nehmen . Dies ist
doch ein Indiz daf…r, daÖ nicht nur die
gesetzliche Verpflichtung f…r die Durch-
f…hrung dieser Arbeiten gesehen wird,
sondern daÖ in vielen Gemeinden auch
die Uberzeugung von deren Notwen-
digkeit vorhanden ist .

Fachliche Grundlagen -
Bestandsaufnahme
Allgemeines

Da ein wesentlicher Grundsatz der
Raumordnung die Begr…ndung und
Nachvollziehbarkeit von PlanungsmaÖ-
nahmen ist, ist der Bestandsaufnahme
und der Problemanalyse sowie den im
Tiroler Raumordnungsgesetz 1994 fest-
gelegten grundsötzlichen Aussagen
…ber den Inhalt des †rtlichen Raumord-
nungskonzeptes besondere Bedeutung
beizumessen .

Durch die vorrangige Bedeutung des
†rtlichen Raumordnungskonzeptes als
Basis auch f…r die …brigen Planungsin-
strumente ergeben sich erhühte qualita-
tive und formelle Anforderungen an sei-
nen Inhalt und seine Gliederung .

Angesichts der hohen Kosten der Er-
stellung der Ortlichen Raumordnungs-
konzepte durch die von den Gemeinden
beauftragten Planer muÖ erwartet wer-



•bersicht 2

Für dasärtliche Raumordnungskonzept maÖgebliche Bestimmungen

des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1994

ö 27

ö 28

ö 29

ö31

ö 32

ö 33

ö 64

ö 65

ö 67

ö 68

ö 69

ö 93

ö 108

Aufgaben und Ziele der ärtlichen Raumordnung

Bestandsaufnahme

Planungsinstrumente

Inhalt des ärtlichen Raumordnungskonzeptes

Gründe für die …nderung des ärtlichen Raumordnungskonzeptes

Verpflichtung der Gemeinden als Tr†ger von Privatrechten

Information der Gemeindebewohner

Verfahren zur Erlassung und Fortschreibung des ärtlichen ROK

Aufsichtsbeh‡rdliche Genehmigung

Kundmachung über die Erlassung des ärtlichen ROK

Verfahren zur …nderung des ärtlichen ROK

Unterstützung durch den Bodenbeschaffungsfonds

Für das ärtliche ROK maÖgebliche •bergangsbestimmungen

den k‡nnen, daÖ dessen Ausarbeitung
auch Basis für die Fl†chenwidmungs-
und Bebauungsplanung sein kann, um
zus†tzliche umfangreiche Bestandser-
hebungen zu ersparen .

Allenfalls im Rahmen der Erstellung
der Dorferneuerungspl†ne durchgeführ-
te Bestandsaufnahmen sind verpflich-
tend für die Bestandsaufnahme im ärt-
lichen Raumordnungskonzept heranzu-
ziehen und soweit erforderlich zu ak-
tualisieren oder zu erg†nzen . Derartige
vorhandene Bestandsaufnahmen sind
entsprechend zu bewerten und werden
sowohl bei der Ermittlung der Kosten für
die Erstellung des ärtlichen Raumord-
nungskonzeptes als auch bei der Be-
messung der F‡rderungsh‡he in Abzug
zu bringen sein .

Serviceleistungen des Landes

Die Erstellung der Ortlichen Raumord-

nungskonzepte ist eine Aufgabe der Ge-
meinden . Die zust†ndigen Abteilungen
des Amtes der Landesregierung sind je-
doch bemüht, die Gemeinden bei die-
ser Aufgabe im Rahmen ihrer M‡glich-
keiten bestm‡glich zu unterstützen .

Hauptansprechpartner beim Amt der
Landesregierung sind

	 d ie Abteilung Vel hinsichtlich aller
rechtlichen Belange und Abwicklung
der F‡rderung ;

*die Abteilung Ic hinsichtlich aller
raumordnungsfachlichen Angelegen-
heiten ; über die seitens der Abteilung
Ic bereitgestellten besonderen Servi-
celeistungen und über die über‡rtli-
chen Rahmensetzungen, in die die

ärtlichen Raumordnungskonzepte
einzufügen sind, informiert in diesem

Heft der Artikel von Gustav Schnei-
der .

Da das Ortliche Raumordnungskon-
zeptsich auch in qualifizierter Weise mit

‡kologischen Fragen auseinanderzuset-
zen hat und in ihm insbesondere auch
Festlegungen betreffend die Sicherung
von Freilandfunktionen zu treffen sind,
wird darüberhinaus ein enger Kontakt
mit der Abteilung Umweltschutz bzw .

mit den Naturschutzsachverst†ndigen
für die jeweiligen Bezirke empfohlen .
Dieser Kontakt sollte ebenfalls bereits zu
Beginn der Planungsarbeiten hergestellt

8

werden . Die zust†ndigen Naturschutz-
sachverst†ndigen (Obersicht 3) sind in
der Lage, aus umfangreichen Datenbe-
st†nden Grundsatzinformationen für die
Bestandsaufnahme insbesondere in ‡ko-
logischer Hinsicht zu geben . Für die de-
taillierte Ausarbeitung der ‡kologischen
Aspekte in der Bestandsaufnahme und
im Ziel- und MaÖnahmenteil sollte die
Beiziehung privater Umweltplaner er-

wogen werden . Eine Liste geeigneter
Sachverst†ndiger bzw. Büros kann bei
der Abteilung Umweltschutz (Mag . Lent-

ner Tel . 0512/57 63 77-501) oder

auch bei der ˆInteressensgemeinschaft
im Umweltbereich t†tiger Tiroler Unter-

nehmer", InnstraÖe 12, 61 12 Wattens,
Tel . : 05224/52778, angefordert wer-
den .

Im Falle der Einhaltung dieser Vor-
gangsweise wird seitens der Abteilung
Umweltschutz eine spezielle F‡rderung
aus dem Naturschutzfonds in Aussicht
gestellt, da bei einer fundierten Be-
standsaufnahme und entsprechender
Berücksichtigung ‡kologischer Aspekte
im ärtlichen Raumordnungskonzept
sp†tere Naturschutzverfahren auf dieser
Grundlage einfacher abgewickelt wer-
den k‡nnen . N†here Auskünfte bezüg-
lich dieser F‡rderung erteilt die Abtei-
lung Umweltschutz .

Inhalt der Bestandsaufnahme

Im Rahmen der Erarbeitung des Ortli-
chen Raumordnungskonzeptes ist auch
die Bestandsaufnahme gem†Ö ö 28
TROG zu erstellen . Dabei ist zu beach-
ten, daÖ diese die Grundlage für alle
Planungsinstrumente der ärtlichen
Raumordnung, also auch für den
Fl†chenwidmungs- und die Bebauungs-

pl†ne bildet . Dies ist sowohl hinsichtlich
des Inhaltes der Bestandsaufnahme als

auch hinsichtlich der Art der Darstellung
(vor allem soweit diese planlich bzw .
kartografisch erfolgt) zu berücksichti-

gen .
Je nach Alter des bestehenden

Fl†chenwidmungsplanes werden die
dafür erstellten Bestandsanalysen in un-
terschiedlichem MaÖe auch für die Neu-
bearbeitung weiterverwendet werden
k‡nnen . Wesentliche aktuelle Bestands-



•bersicht 3 :

Für die Bezirke zuständige Naturschutzsachverständige

Innsbruck-Stadt :

Bezirk Imst :

Bezirk Innsbruck-Land:

Bezirk Kitzbühel :
Bezirk Kufstein :

Bezirk Landeck :

Bezirk Lienz:

Bezirk Reutte :

Bezirk Schwaz:

daten werden gegebenenfalls aus Er-
hebungen im Rahmen der Dorferneue-
rung vorliegen, teilweise aber auch aus
der Arbeit an den Tourismusleitbildern
und aus anderen für die Gemeinde
durchgeführten Erhebungen zu über-
nehmen sein .

Der im † 28 Abs . 2 und 3 TROG 1994
festgelegte Mindestinhalt von Bestands-
aufnahmen reicht für eine fundierte Be-
arbeitung der Örtlichen Raumord-
nungskonzepte nicht aus, soda… im † 2
der Verordnung der Landesregierung
über die Bestandsaufnahme sowie über
den Inhalt des Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes detailliertere inhaltli-
che Anforderungen normiert wurden,

die zu beachten sind .

Bestandsaufnahmen sind im übrigen
nicht auf den einmal erhobenen Stand
‡einzufrieren", sondern regelmä…ig auf
den aktuellen Stand zu bringen .

Aufbau, Darstellung
und Inhalt des
Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes

Aufbau

Das Örtliche Raumordnungskonzept
als Verordnung des Gemeinderates be-
steht aus Karten und Plänen samt Plan-

Abteilung Umweltschutz, Amt der LReg .
Mag. Bernd Perdacher, BH Imst
Dipl.-Ing. Christian Mayr, Abteilung Umweltschutz,

Amt der LReg .
Dr. Wolfgang Österreicher, BH Kufstein

Dr. Wolfgang Österreicher, BH Kufstein
Mag. Margit Randl, BH Schwaz

Mag. Isolde Kafka, BH Landeck

Dipl.-Ing. Walter Hopfgartner, BH Lienz
Mag. Bernd Perdacher, BH Imst
Mag. Isolde Kafka, BH Landeck
Mag. Margit Randl, BH Schwaz

zeichenerklärungen und den erforderli-
chen ergänzenden textlichen Festlegun-

gen .
Ehe das Örtliche Raumordnungskon-

zept als Verordnung erlassen werden

•bersicht 4

allenfalls Darstellung auf
gemeinsamen Plangrundlagen )

1

planlich dargestellte
Bestandsdaten

1

L	1

Erläuterungsbericht : textliche
bzw. statistische Bestandsdaten,
Analysen, nähere Ausführungen
und Begründungen zu Zielen und
Ma…nahmen

Verwendung vorhandener

	

auch Grundlage für
Unterlagen (Dorferneuerung,

	

Flächenwidmungsplan
Tourismusleitbild usw .)

	

und Bebauungspläne J

9

kann, ist - im Regelfall durch einen be-
fugten Auftragnehmer der Gemeinde,
allenfalls auch durch qualifizierte Be-
dienstete der Gemeinde selbst-der fach-
liche Entwurf zu erarbeiten .

Dieser wird einen umfassenderen In-
halt als das eigentliche Örtliche Raum-
ordnungskonzept aufweisen und in kar-
tografischer bzw . planlicher und textli-
cher Form

ö

	

die Bestandsaufnahme einschlie…lich
einer Analyse besonderer Stärken,
Defizite und Konfliktsituationen ;

	 d ie Darstellung der Ziele für die
räumliche Entwicklung der Gemeinde
und die für die Zielerreichung vorge-
sehenen Ma…nahmen einschlie…lich
einer entsprechenden Begründung
enthalten .

Der planliche bzw . kartografischeTeil
der Arbeit des Fachplaners wird vor al-
lem auch unter Beachtung der Bestim-
mungen der Plangrundlagen- und Plan-
zeichenverordnung so beschaffen sein



müssen, daä er als grundlegender Be-
standteil des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes ohne weitere Bearbeitung ei-
ner Beschluäfassung zugeführt werden

kann .Der textliche Teil bildet hingegen
vorerst den Erlöuterungsbericht für das
eigentliche Örtliche Raumordnungskon-
zept und stellt als solcher auch im Sinne
der Rechtssprechung des Verfassungs-
gerichtshofes die Grundlage für die be-
gründete und nachvollziehbare Planung

dar .

Aus diesem Erlöuterungsbericht sind
die verbindlich festzulegenden Inhalte
herauszuarbeiten und in die Form einer
Verordnung des Gemeinderates zu
gieäen. Karten und Plöne sowie Ver-
ordnungstext bilden zusammen das Ört-
liche Raumordnungskonzept im rechtli-
chen Sinne .

Planliche bzw. kartografische
Darstellung

Zu planlichen bzw . kartografischen
Darstellung des Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes trifft die Plangrundla-
gen- und Planzeichenverordnung nöhe-

re Festlegungen .
Grundsötzlich sind dabei zwei Dar-

stellungsebenen zu unterscheiden :
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Katastralmappe

…

	

Ubersichtsdarstellungen des gesam-
ten Gemeindegebietes und der Ver-
flechtung mit dem Umland :

Diese sind erforderlich, um planliche
Aussagen zur röumlichen Gesamtent-
wicklung der Gemeinde darstellen zu

k•nnen .

… Darstellungen des Siedlungsgebietes :

Darin sind mit gr•äerer Darstellungs-
schörfe als in den †bersichtsdarstel-
lungen die vorgesehenen Entwicklun-
gen des Siedlungsraumes darzustel-
len .

Angesichts der h•chst unterschiedli-
chen Flöchenausdehnung der Tiroler
Gemeinden besteht hinsichtlich der Dar-
stellungsmaästöbe eine Auswahlm•g-
lichkeit, um der jeweiligen Gemeinde-
gr•äe gerecht werden zu k•nnen .

Gesamtdarstellungen k•nnen erfol-
gen :

…

	

auf der amtlichen •sterreichischen

Karte 1 :50.000,
…

	

oder deren Vergr•äerung bis zum

Maästab 1 :20.000,

…

	

oder auch auf Orthofotos 1 :10 .000 .

Das Siedlungsgebiet kann dargestellt

werden
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…

	

auf Katastralmappen 1 :10 .000 oder

1 :5 .000,
…

	

auf Orthofotos in diesen Maästöben,

…

	

auf Naturstandsaufnahmen in diesen

Maästöben ;

…

	

Detailinhalte k•nnen auch aus-
schnittsweise in gr•äeren Maästöben

dargestellt werden .

Sofern als Plangrundlage für das Ört-
liche Raumordnungskonzept, die Kata-
stralmappe verwendet wird und diese in
digitaler Form vorliegt, ist die planliche
Darstellung verpflichtend in digitaler
Form zu erstellen .

Für die Darstellungen sind in erster Li-
nie die in der Anlage zur Plangrundla-
gen- und Planzeichenverordnung fest-

gelegten Planzeichen zu verwenden .
Darüberhinaus k•nnen aber auch zu-

sötzliche -Planzeichen verwendet wer-
den, wenn diese der besseren Erlöute-
rung oder Veranschaulichung dienen .

Wichtig ist, daä Festlegungen betref-
fend die künftige bauliche Entwicklung
im Örtlichen Raumordnungskonzept oh-
ne parzellenscharfe Abgrenzung dar-

zustellen sind .

Inhalte des Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes

Bereits ‡ 31 TROG 1994 trifft recht

amtliche •sterreichische Karte



Orthofoto

detaillierte Aussagen, welche Festle-
gungen ein ürtliches Raumordnungs-
konzept •ber die geordnete räumliche
Entwicklung der Gemeinde im Sinne der
Ziele der ürtlichen Raumordnung zu ent-

halten hat. Im Ö 3 der Verordnung der

Landesregierung, mit der nähere Be-
stimmungen •ber die Bestandsaufnah-
me sowie den Inhalt des Ortlichen
Raumordnungskonzeptes erlassen wer-
den, sind diese inhaltliche Vorgaben
näher ausgef•hrt .

Angesichts der höchst unterschiedli-
chen Struktur und Grö…e der Tiroler Ge-
meinden - von der Gro…stadt bis zur
Kleinstgemeinde - wird die konkrete Be-
fassung mit diesen Inhalten von Ge-
meinde zu Gemeinde höchst unter-
schiedlich aussehen m•ssen, um den ört-
lichen Gegebenheiten und Notwendig-
keiten bestmöglich entsprechen zu kön-
nen .

Die textlichen Festlegungen des ürtli-
chen Raumordnungskonzeptes sind ein
Teil der Verordnung des Gemeindera-
tes, mit der das Ortliche Raumord-
nungskonzept erlassen wird . Sie sollen
daher auch den formalen Anforderun-
gen an eine Verordnung entsprechen .
Um den Gemeinden eine Hilfestellung

bei der Erstellung dieses Verordnungs-
textes zu bieten, wird in Obersicht 5 ein
Gliederungs- bzw. Gestaltungsvor-

schlag angeregt .

Ausdr•cklich wird darauf hingewie-
sen, da… dieses Gliederungsmuster an-
gesichts der gro…en Unterschiede zwi-
schen den Gemeinden nur einen sehr
groben Anhalt bieten kann und daher
nat•rlich entsprechend den jeweiligen
örtlichen Gegebenheiten zu adaptieren
ist .

†bersicht 5

Gliederungs bzw. Ge-
staltungsvorschlag f•r
die Verordnung des Ge-
meinderates

Verordnung des Gemeinderates der

Gemeinde . . . vom . . ., mit der das ürtli-
che Raumordnungskonzept erlassen

wird
Auf Grund der ÖÖ 29 Abs . 1 und 2

und 31 des Tiroler Raumordnungsge-
setzes 1994, LGBI .Nr. 81/1993 und
Ö 3 der Verordnung der Landesregie-
rung, mitder nähere Bestimmungen •ber

die Bestandsaufnahme sowie •ber den
Inhalt des ürtlichen Raumordnungskon-

zeptes erlassen werden, LGBI .

Nr. 122/1994, wird verordnet :

Ö1
Allgemeines

Das Ortliche Raumordnungskon-
zept ist auf einem Planungszeit-
raum von . . . (im Regelfall 10) Jah-

ren ausgerichtet. Nach jeweils

längstens . . . Jahren ist es auf Grund-
lage eines vom B•rgermeister dem
Gemeinderat vorzulegenden Be-
richtes •ber die Verwirklichung der
Festlegungen des ürtlichen
Raumordnungskonzeptes fortzu-
schreiben . Wenn die räumliche Ent-
wicklung der Gemeinde es erfor-
dert, hat diese Fortschreibung ent-
sprechend fr•her zu erfolgen .

(2) Das Ortliche Raumordnungskon-
zept gilt f•r das gesamte Gemein-
degebiet .

Das Ortliche Raumordnungskon-
zept besteht aus den folgenden Kar-
ten bzw . Plänen samt Planzeichen-
erklärungen :

(1)

(3)

I ` H"' "
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(4)

(1)

Hier wären die durchnumerierter
Karten bzw. Pläne unter Angabe ei-
nes Kurztitels und des Ma…stabes
aufzulisten .
sowie aus den folgenden ergän-
zenden textlichen Festlegungen

Das Ortliche Raumordnungskon-

zept liegt im Gemeindeamt

während der f•r den Parteienver-
kehr bestimmten Amtszeiten zur all-

gemeinen Einsichtnahme auf .

Ö2
Festlegungen •ber die
geordnete räumliche

Entwicklung

Auf Grundlage der Ziele der örtli-
chen Raumordnung nach Ö 27 Abs .
2 TROG 1994 werden f•r die ge-
ordnete räumliche Entwicklung der
Gemeinde folgende vorrangige
Ziele festgelegt :
Hier sollte nicht eine blo…e Wie-
dergabe der im Raumordnungsge-
setz festgelegten Ziele der örtlichen
Raumordnung, sondern deren ge-
meindebezogene Konkretisierung
erfolgen .
Hiezu gehören beispielsweise auch
Aussagen zur erwarteten bzw . an-
gestrebten Bevölkerungs- und Haus-
haltsentwicklung (getrennt nach an-
sässiger Bevölkerung und Zuzug),
Aussagen zur anzustrebenden
Wirtschaftsentwicklung (gesamt-
wirtschaftliche Perspektiven der
Gemeinde, Aussagen zu einzelnen
Wirtschaftszweigen), grundsätzli-
che Aussagen zur Siedlungsent-
wicklung (Siedlungsleitbild) sowie
grundsätzliche Aussagen zur Er-
haltung und Entwicklung des Frei-
landes sowie zur Umwelt (ökologi-
sches Leitbild) .

(2) Zur Verwirklichung der Ziele
gemä… Abs. 1 werden folgende
konkrete Festlegungen getroffen :

1 . Sicherung von Freiraumfunk-
tionen

Die in der Anlage . . . dargestellten Ge-
biete sind im Interesse der Erhaltung zu-



sammenh•ngender land- und forstwirt-
schaftlich nutzbarer Fl•chen, ükologisch
besonders wertvoller Fl•chen, natärli-
cher und naturnaher Landschaftsteile so-
wie zusammenh•ngender Erholungs-
r•ume von einer diesen Zielen wider-
sprechenden Bebauung bzw . von jegli-
cher Bebauung mit Ausnahme der im
Freiland zul•ssigen Geb•ude oder son-
stigen baulichen Anlagen freizuhalten .

Allenfalls muÖ fär jede der in Frage
kommenden Einzelfl•chen festgelegt
werden, welche Art von Bebauung dort
nicht erfolgen darf.

2. Siedlungsentwicklung

a) Das AusmaÖ des fär den Wohnbe-
darf der Bevülkerung und fär
Zwecke der Wirtschaft im Pla-
nungszeitraum erforderlichen Bau-
landes betr•gt insgesamt (einsch-
lieÖlich des derzeit bestehenden
bebauten und nicht bebauten Bau-
landes) rund . . . ha .

b) Fär die weitere bauliche Entwick-
lung sind in erster Linie die in der
Anlage . . . dargestellten, bereits ge-
widmeten unbebauten Fl•chen her-
anzuziehen .

c) Fär die daräber hinausgehende
Siedlungsentwicklung sind die in
der Anlage . . . dargestellten Eig-
nungsbereiche fär die bauliche Ent-
wicklung nach MaÖgabe der an-
gefährten Fristigkeiten und unter
Beräcksichtigung der jeweils ange-
gebenen Hauptnutzung sowie der
jeweiligen Dichtefestlegung heran-
zuziehen . Dabei därfen die in der
Anlage . . . dargestellten maximalen
Baulandgrenzen keinesfalls äber-
schritten werden .

d) Weiters wird festgelegt (zutreffen-
denfalls unter Hinweis auf planliche
Darstellungen) :

Hier w•re beispielsweise an folgen-
des zu denken:
ö textliche Festlegungen zur Sied-

lungsentwicklung im Hauptort, et-
wa im Hinblick auf die Abstimmung

mit der Verkehrssituation, einer ra-
tionellen Nutzung der Infrastruktur
und der Schonung des Orts- und
StraÖenbildes;

ö

	

textliche Festlegungen hinsichtlich
der Intensit•t der Bebauung, der
SchlieÖung von Bauläcken, der ver-
besserten Nutzung (zB Dachge-
schoÖausbau) und der Sanierung
bestehender Bausubstanz ;

ö

	

Festlegung betreffend innerürtliche
Gränfl•chenplanung ;

ö

	

textliche Festlegungen betreffend
die Siedlungsentwicklung in den
kleinen Ortschaften und Weilern
bzw. im Streusiedlungsbereich (zB
Beschr•nkung auf Bestandserhal-
tung oder -erneuerung, Einr•u-
mung von Entwicklungsspielr•u-
men usw.)

3. Wirtschaftliche Entwicklung

a) Fär die Ansiedlung von gewerbli-
chen und industriellen Betrieben
und fär die Aussiedlung derartiger
Betriebe aus ungänstigen Innerorts-
lagen sind auf Grund ihrer beson-
deren Eignung, die in der Anlage
. . . ausgewiesenen gewerblich-in-
dustriellen Vorsorgefl•chen vorge-
sehen .

b) Weiters wird festgelegt (zutreffen-
denfalls unter Hinweis auf planliche
Darstellungen) :

In Konkretisierung der wirtschaftsbe-
zogenen Ziele laut Abs . 1 w•ren hier et-
wa Festlegungen zu folgenden Themen
vorstellbar :
ö

	

grunds•tzliche Festlegungen äber
die Arten von Betrieben, deren An-
siedlung in der Gemeinde er-
wänscht ist und/oder deren An-
siedlung (vor allem auch aus Um-
weltgränden) nicht erfolgen soll;

ö

	

Aussagen äber vorrangig notwen-
dige Betriebsaussiedlungen aus
ungänstigen Innerortslagen ;

ö

	

Aussagen, wo die Erhaltung von
Entwicklungsspielr•umen fär beste-
hende Betriebe besonders wichtig
ist (vor allem im Mischgebiet) und
wo daher in den Nahbereichen ei-

ne weitere Wohnbebauung unter-
bleiben sollte;

ö

	

Aussagen zur Entwicklung der
Nahversorgung bzw. von Dienst-
leistungsbetrieben, die fär die Ver-
sorgung der Bevülkerung (oder ei-
nes grüÖeren zentralürtlichen Ein-
zugsbereiches) von Bedeutung sind
sowie zu GroÖformen des Handels
(Einkaufszentren);

ö

	

Aussagen zur Entwicklung des Tou-
rismus (zB angestrebte Beherber-
gungs- und Verpflegungskapazit•-
ten, Bedarf an Einrichtungen der
touristischen Infrastruktur, Berher-
bergungsgroÖbetriebe usw.) ;

ö

	

Aussagen zu vorgesehenen Be-
triebsansiedlungs- und Wirtschafts-
fürderungsaktivit•ten der Gemein-
de .

4. VerkehrserschlieÖung,
Lüsung von Verkehrsproble-
men

a) Zur Verwirklichung der Ziele des
…rtlichen Raumordnungskonzep-
tes sind der Ausbau bzw . die Ver-
besserung der in der Anlage . . . dar-
gestellten sowie der Neubau der in
der Anlage . . . dargestellten Ver-
kehrswege erforderlich .

b) Weiters wird festgelegt (zutreffen-
denfalls unter Hinweis auf planliche
Darstellungen)

Beispielsweise ist hier an folgendes zu
denken :
ö

	

MaÖnahmen zur Lüsung besonde-
rer Verkehrsprobleme (zB beson-
dere Gefahrensituationen) ;

ö

	

MaÖnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung bzw. zur Verkehrsfreima-
chung in Innerortsbereichen;

ö

	

MaÖnahmen zur Lüsung von Park-
platzproblemen ; allf•llige †berle-
gungen zur Parkraumbewirtschaf-
tung ;

ö

	

MaÖnahmen zur Attraktivierung
des üffentlichen Verkehrs ;

ö

	

spezielle MaÖnahmen fär den nicht
motorisierten Verkehr (FuÖg•nger,
Radfahrer) .

c) Vorgesehener zeitlicher Ablauf der

9%I
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Ma•nahmen in Abstimmung mit
den übrigen Festlegungen des ärt-
lichen Raumordnungskonzeptes un-
ter Berücksichtigung der Kosten
bzw. der Finanzierbarkeit .

5. Entwicklung der sonstigen
Infrastruktur

a) In Abstimmung mit der angestreb-
ten Gesamtentwicklung sind hin-
sichtlich der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung vordringlich fol-
gende Ma•nahmen erforderlich :
(gegebenenfalls Hinweis auf plan-
liche Darstellung; Angabe der vor-
gesehen zeitlichen Abfolge der
Ma•nahmen unter Bedachtnahme
auf die Finanzierbarkeit)

b) Für die Sicherstellung der Versor-
gung mit elektrischer Energie/mit
Gas/mit FernwÖrme sowie zur ver-
stÖrkten Nutzung vorhandener er-
neuerbarer Energiepotentiale sind
in Abstimmung mit der angestreb-
ten Gesamtentwicklung vorrangig
folgende Ma•nahmen erforderlich :
(gegebenenfalls Hinweis auf plan-
liche Darstellung; Angabe der vor-
gesehen zeitlichen Abfolge der
Ma•nahmen unter Bedachtnahme
auf die Finanzierbarkeit) .

c) Weiters ist zur Verwirklichung der
Ziele des ärtlichen Raumord-
nungskonzeptes die Sanierung/
die Erweiterung/der Neubau fol-
gender öffentlicher Anlagen und
Einrichtungen vordringlich erfor-
derlich :
(zutreffenden falls Hinweis auf plan-
liche Festlegungen; zu denken ist
hier zB an Einrichtungen des Sozi-
al- und Gesundheitswesens, der Bil-
dung, der Kultur, des Rettungswe-
sens, an Sport- und Freizeitanla-
gen, an öffentliche GrünflÖchen
und SpielplÖtze usw. ; auch hier ist
die vorgesehene zeitliche Abfolge
der Verwirklichung der Ma•nah-
men unter Bedachtnahme auf die
Finanzierbarkeit anzugeben) .

6. Schutz des Orts- und
Stra•enbildes

a) VorschlÖge für nach dem Stadtkern-

(1)

(2) Festlegungen über die zeitliche Ab-
folge der Erstellung der Bebau-
ungsplÖne .

Festlegungen von Gebieten, für die
örtliche Bauvorschriften zu erlassen
sind .

Festlegung jener Gebiete, für die
Baulandumlegungen erforderlich
sind .

Festlegungen über notwendige
Widmungen von Vorbehalts-
flÖchen .

(3)

(4)

(5)

…4
Besondere privatwirtschaftliche

Ma•nahmen

Grundzüge der vorgesehenen Bo-
denpolitik der Gemeinde und der
für ihre Durchführung notwendigen
Unterstützung durch den Bodenbe-
schaffungsfonds

(1)

und Ortsbildschutzgesetz zu schüt-
zende Zonen

b) Ausweisung von sonstigen Gebie-
ten mit erhaltenswerten Orts- und
Stra•enbildern oder erhaltenswer-
ten GebÖudegruppen .

…3
Besondere behördliche

Ma•nahmen

Festlegungen, inwieweit oder für
welche Gebiete der bestehende
FlÖchenwidmungsplan zu überar-
beiten oder ob er zur GÖnze neu
zu erlassen ist .

(2) Angestrebte Vorgangsweise be-
züglich Sicherung von Grund-
flÖchen durch VertrÖge nach … 33
TROG 1994 und allfÖllige Festle-
gung von Gebieten, in denen bei
Erlassung oder †nderung des
FlÖchenwidmungsplanes oder bei
Erlassung von BebauungsplÖnen
derartige VertrÖge abzuschlie•en
sind.
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Planungsproze• und
Verfahrensablauf

Die grundlegende Bedeutung des ärt-
lichen Raumordnungskonzeptes im Sin-
ne einer Weichenstellung für die lÖn-
gerfristige rÖumliche Entwicklung der
Gemeinde und dessen vielschichtigen
Inhalte erfordern eine besonders sorg-
same Entwurfsausarbeitung (wobei das
Zusammenwirken aller Beteiligten auf
Ebene der Gemeinde gewÖhrleistet sein
mu• und sinnvollerweise auch von An-
fang an eine entsprechende Zusam-
menarbeit mit den berührten Dienststel-
len des Amtes der Landesregierung er-
folgt) und ein qualifiziertes Verfahren für
die rechtsverbindliche Erlassung .

Das Entstehen eines Ortlichen
Raumordnungskonzeptes wird dem-
nach folgende Phasen durchlaufen
(Ubersicht 6) :

1 . Vorarbeiten
2 . Entwurfsausarbeitung
3 . Verfahren zur Erlassung in der

Gemeinde
4 . aufsichtsbehördliches Genehmi-

gungsverfahren
5 . Inkraftsetzung

Vorarbeiten

Gemeindevorstand und Gemeinderat
werden sich vor Einleitung konkreter
Schritte grundsÖtzlich mit der Thematik
des ärtlichen Raumordnungskonzeptes
befassen und sich jene Informationen
beschaffen, die sie benötigen, um die-
ses gro•e Vorhaben inhaltlich und or-
ganisatorisch sachgerecht abwickeln zu
können .

Sofern in einer Gemeinde noch kein
Raumordnungsausschu• des Gemein-
derates besteht, sollte ein solcher ein-
gesetzt und verantwortlich mit den
Agenden des ärtlichen Raumordnungs-
konzeptes betraut werden . Als nÖch-
stens wird nun zu prüfen sein, welche
Vorarbeiten insbesondere für die Be-
standsaufnahme (vor allem im Rahmen
der Dorferneuerung, der Tourismusleit-
bilder usw.) bereits vorliegen und wer-



•bersicht 6
Planungs- und Verfahrensschritte

Vorarbeiten
ü

	

Grundlegende Information, Planung der Durchfährung
ü

	

Anbotseinholung, Vorbereitung der Auftragsvergabe
ü

	

FÖrderungsantrag
ü

	

FÖrderungszusage durch das Land
ü

	

Beschluö äber die Auftragsvergabe
ü

	

Zahlung von 30 % der Auftragssumme
ü

	

Information der Gemeindebewohner

Entwurfsausarbeitung
ü

	

Organisation der Bärgerbeteiligung an der Entwurfsausarbeitung
ü

	

Plangrundlagen- und Informationsbeschaffung
ü

	

Einbringung äberÖrtlicher Rahmensetzungen
ü

	

Bestandsaufnahme, Beurteilung von St…rken, Schw…chen un
Konfliktpotentialen

ü

	

Erarbeitung von Vorschl…gen fär Ziele und Maönahmen
ü

	

Fertigstellung des Vorentwurfes
ü

	

Vorlage des Vorentwurfes an Landesregierung
ü

	

Zahlung von weiteren 30 %der Auftragssumme
ü

	

Präfung des Vorentwurfes
Auszahlung von 50 % o der FÖrderung

ü

	

Stellungnahme zum Vorentwurf
ü

	

allf…llige •berarbeitung des Vorentwurfes
ü

	

Vorstellung des Vorentwurfes in der Gemeindeversammlung
ü

	

Fertigstellung des Entwurfes (planliche bzw . kartograf sche Darstellungen,
Verordnungstext, Erl…uterungsbericht)

ü	Zahlung von weiteren 30 % der Auftragssumme

Verfahren zur Erlassung in der Gemeinde
ü

	

Auflagebeschluö durch Gemeinderat
ü

	

Verlautbarung der Auflage und Mitteilung an Nachbargemeinden
ü

	

Abgabe von Stellungnahmen
ü

	

allf…llige •berarbeitung des Entwurfes und neuerliche verkärzte Auflage
ü

	

Beschluöfassung durch den Gemeinderat
ü	Zahlung der letzten 10 % der Auftragssumme

AufsichtsbehÖrdliches Genehmigungsverfahren
ü

	

Vorlage des beschlossenen Entwurfes an die Landesregierung
ü

	

Präfung der Genehmigungsvoraussetzungen
(falls nicht erfällt : ablehnender Bescheid; •berarbeitung des Entwurfes und
neuerliches Verfahren notwendig)
Genehmigungsvoraussetzungen erfällt: Genehmigungsbescheid an
Gemeinde; eine weitere Ausfertigung an Bezirkshauptmannschaft;
Verlautbarung im Boten fär Tirol

ü

	

Auszahlung von weiteren 50 % der FÖrderung
ü

	

Rechnungsabschluö bzw. Verwendungsnachweis der FÖrderung an
	Landesregierung

Inkraftsetzung
ü Kundmachung der Beschluöfassung äber das †rtliche
Raumordnungskonzept binnen 2 Wochen nach Erteilung der
aufsichtsbehÖrdlichen Genehmigung; Bekanntgabe in einem allf…lligen
Publikationsorgan der Gemeinde

ü

	

Inkrafttreten nach Ablauf der Kundmachungsfrist
üAuflage zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt

* Verantwortlicher fär einen Arbeits- und Verfahrensschritt
O Mitwirkende(r)
O Adressat(en)

Aijo
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den diese als kostenmindernde Faktoren
f•r die Auftragsvergabe bewertet .

Bei der anschlieüenden Interessen-
tensuche f•r die Auftragsvergabe ist zu

beachten, daü f•r die Ausarbeitung des
ärtlichen Raumordnungskonzeptes nur
Personen bzw . B•ros in Frage kommen,
die die in Ö 29 Abs . 4 TROG 1994 ge-
nannten Qualifikationen erf•llen .
Als Grundlage f•r die Zusammenar-

beit mit dem letztlich ausgewöhlten Pla-
ner wird sodann ein Werkvertragsent-
wurf erstellt .

Nun kann das Ansuchen auf Ge-
wöhrung einer F…rderung f•r die Aus-
arbeitung des ärtlichen Raumord-
nungskonzeptes unter Beischluü des An-
botes und des Werkvertragsentwurfes
bei der Abteilung Vel des Amtes der
Landesregierung eingebracht werden .
Diese wird nach Pr•fung der Unterlagen
und allenfalls erforderlichen Nachbes-
serungen eine F…rderungszusage ertei-
len .

Darauf gest•tzt wird ein Gemeinde-

ratsbeschluü •ber die Auftragsvergabe
zu fassen sein . Parallel dazu wird der

B•rgermeister nach Ö 64 Abs . 1 erster

Satz TROG 1994 die Gemeindebe-
wohner von der beabsichtigten Ausar-
beitung des ärtlichen Raumordnungs-
konzeptes zu verstöndigen haben . Dies

kann durch Bekanntmachung in einem
allfölligen Publikationsorgan der Ge-
meinde, durch Postwurfsendung oder
brieflich erfolgen . Jedenfalls ist in dieser

Verstöndigung auch auf den voraus-
sichtlichen Zeitpunkt der Fertigstellung
des Entwurfes und •berblicksartig auf
den Gang des Verfahrens hinzuweisen .

Entwurfsausarbeitung

Umfassende Planungen mit hoher ge-
sellschaftspolitischer Relevanz und star-
ken Auswirkungen auf jeden einzelnen
B•rger k…nnen keinesfalls als reine Ex-
pertenentw•rfe †am gr•nen Tisch" ent-
stehen . Sie m•ssen vielmehr im Rahmen
eines Planungsprozesses mit m…glichst
direkter Einbindung der Bev…lkerung
wachsen, um den inhaltlichen Anforde-
rungen tatsöchlich entsprechen zu k…n-
nen und Akzeptanz zu finden . Die noch
so sorgsame Durchf•hrung der gesetz-

lich vorgeschriebenen Verfahrensschrit-
te allein kann dies nicht sicherstellen, da
zu diesem Zeitpunkt bereits ein ausfor-
mulierter Entwurf vorliegt und eine
grundlegende Mitarbeit nicht mehr m…g-
lich ist .

Diese Gestaltung des Planungspro-
zesses wird je nach Gr…üe der Ge-
meinde unterschiedlich aussehen m•s-

sen .
Grundvoraussetzung ist, daü zwi-

schen dem beauftragten Planer und den

Organen der Gemeinde (Gemeinde-
vorstand, Gemeinderat, Raumord-
nungsausschuü) eine laufende Informa-
tion und Abstimmung erfolgt .

Dar•berhinaus wird es erforderlich
sein, f•r wichtige Themenkreise Arbeits-
kreise einzusetzen, denen auch interes-
sierte und beföhigte Gemeindeb•rger
angeh…ren und deren Aufgabe es wö-
re, sowohl eigenstöndige Vorschlöge
einzubringen als auch den vom Planer
erstellten Entwurf zu diskutieren und Ver-
besserungsvorschlöge zu erstatten . Um
die Tötigkeit dieser Arbeitsgruppen wir-
kungsvoll zu gestalten, kann sich der Ein-
satz eines Moderators als sinnvoll er-
weisen .

Die Einbindung der gesamten Bev…l-
kerung ist eine Frage der praktischen
Durchf•hrbarkeit und wird mit zuneh-
mender Gemeindegr…üe sicherlich
schwieriger. Grundsötzlich ist es aber
ein gangbarer Weg, beispielsweise zu
wesentlichen Themen schriftliche Befra-
gungen durchzuf•hren, wobei - um Ver-
zerrungen und Beeinflussungen zu ver-

meiden - der Strukturierung und Formu-
lierung des Fragebogens entscheidende

Bedeutung zukommt .
Notwendigerweise wird es in der Pha-

se der Entwurfsausarbeitung auch eine
entsprechende Zusammenarbeit mit den
ber•hrten Dienststellen des Amtes der
Landesregierung geben, um die ange-

botenen Informations- und Servicelei-
stungen in Anspruch zu nehmen, aber
auch, um eine fr•hzeitige Abstimmung
mit den Vorgaben der •ber…rtlichen
Raumordnung herbeizuf•hren . Dies ist
auch im Hinblick darauf sinnvoll, daü
das spöter folgende aufsichtsbeh…rdli-
che Genehmigungsverfahren so kon-
fliktfrei wie m…glich gestaltet werden
kann .
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Liegt ein fachlicher Vorentwurf des
Ortlichen Raumordnungskonzeptes mit
allen erforderlichen Inhalten vor, so ist
dieser dem Amt der Landesregierung
vorzulegen, um die erste Hölfte der zu-
gesagten Landesf…rderung abzurufen (Ö
7 Abs . 3 der F…rderungsrichtlinien) .

Die Einreichung erfolgt bei der f•r die
F…rderungsabwicklung zustöndigen Ab-
teilung Vel . Diese wird den Vorentwurf
zur fachlichen Beurteilung an die Abtei-
lung Ic weiterleiten, die unter Einbezie-
hung der sonst ber•hrten Dienststellen
des Amtes eine zusammengefaüte Stel-
lungnahme erarbeiten, der Gemeinde
zuleiten und erforderliche Modifikatio-
nen bzw. Ergönzungen des Entwurfes

mit dieser besprechen wird . Dies wie-
derum mit der Absicht, das spötere auf-

sichtsbeh…rdliche Genehmigungsver-
fahren m…glichst wenig mit Konfliktsi-

tuationen zu belasten .
Der solcherart allenfalls •berarbeite-

te Vorentwurf ist sodann nach Ö 64 Abs .
1 zweiter Satz TROG 1994 den B•rgern

in einer …ffentlichen Gemeindever-
sammlung (mit Ausnahme von Inns-
bruck) vorzustellen . Auch daraus kann

sich noch die Notwendigkeit f•r eine
Modifikation des Entwurfes ergeben .

Verfahren zur Erlassung in der
Gemeinde

Der fertige Entwurf des Ortlichen
Raumordnungskonzeptes wird auf
Grund eines Beschlusses des Gemein-
derates wöhrend 4 Wochen zur allge-
meinen Einsicht im Gemeindeamt auf-
gelegt .

Dieser Auflegung hat eine Verlautba-
rung im Boten f•r Tirol und in Gemein-
den mit mehr als 5.000 Einwohnern
auch in einer landesweit erscheinenden
Tageszeitung vorauszugehen . Ebenso
m•ssen die Nachbargemeinden von der
Auflegung verstöndigt werden . Weiters
ist die Auflegung durch Anschlag an der
Amtstafel der Gemeinde wöhrend der
gesamten Auflegungsfrist kundzuma-

chen .
Personen mit ordentlichem Wohnsitz

in der Gemeinde sowie auch Liegen-
schafts- und Betriebseigent•mer k…nnen

nun bis spötestens eine Woche nach Ab-
lauf der Auflegungsfrist zum Entwurf



schriftlich Stellung nehmen . Ebenso kÖn-
nen in dieser Frist die Nachbargemein-
den zum Entwurf dahingehend Stellung
nehmen, ob er auf ihre jeweiligen Örtli-
chen Raumordnungsinteressen ausrei-

chend Bedacht nimmt .

Wird der Entwurf nach der Auflegung
geöndert, ist die Auflegung im Umfang
der …nderungen mit einer verkärzten
Auflegungsfrist von 2 Wochen zu wie-
derholen .

Nach Abschlu† des Auflegungsver-
fahrens legt der Bärgermeister den Ent-
wurf zusammen mit den eingelangten
Stellungnahmen und den ma†geblichen
Entscheidungsgrundlagen dem Ge-
meinderat zur Beschlu†fassung vor .

AufsichtsbehÖrdliches Genehmi-
gungsverfahren

Das vom Gemeinderat beschlossene
‡rtliche Raumordnungskonzept mu†
nun der Landesregierung zur aufsichts-
behÖrdlichen Genehmigung vorgelegt
werden . Ihm sind die im Verfahren ein-
gelangten Stellungnahmen, die ma†-
geblichen Entscheidungsgrundlagen
und die Niederschrift äber die Be-
schlu†fassung beizulegen .

Die Landesregierung präft nun, ob
Grände fär eine Versagung der auf-

sichtsbehÖrdlichen Genehmigung vor-

liegen (Obersicht 7) .

Nach erfolgter Oberpräfung entschei-
det die Landesregierung äber die Ertei-
lung oder die Versagung der aufsichts-
behÖrdlichen Genehmigung mit schrift-
lichem Bescheid .

Der Genehmigungsbescheid wird der
Gemeinde unter Anschlu† einer mit dem
Genehmigungsvermerk versehenen
Ausfertigung des ‡rtlichen Raumord-
nungskonzeptes zugestellt . Eine weitere
Ausfertigung ergeht an die zustöndige
Bezirkshauptmannschaft . Weiters wird
die Erteilung der aufsichtsbehÖrdlichen
Genehmigung im Boten fär Tirol ver-

lautbart .
Wird die Genehmigung hingegen

versagt, mu† das ‡rtliche Raumord-
nungskonzept entsprechend äberarbei-
tet werden und bedarf es daher auch ei-
ner Wiederholung des Verfahrens in der

Gemeinde .

Inkraftsetzung

Der Beschlu† des Gemeinderates
äber die Erlassung des ‡rtlichen Raum-

ordnungskonzeptes ist binnen zwei Wo-
chen nach Vorliegen der aufsichts-
behÖrdlichen Genehmigung durch Öf-
fentlichen Anschlag wöhrend zweier

•bersicht 7:

Auszug aus ü 67 TROG 1994

Grände fär die Versagung der aufsicbtsbehÖrdlichen Genehmigung

(2) Dem Örtlichen Raumordnungskonzept oder
dem fortgeschriebenen Örtlichen Raumord-
nungskonzept ist die aufsichtsbehÖrdliche Ge-
nehmigung zu versagen, wenn es
a) Ra umordnungsprogrammen oder anderen

vorrangigen raumbedeutsamen Planungen oder
Ma†namen des Landes widerspricht oder sonst
eine im äberÖrtlichen Raumordnungsinteresse
des Landes gelegene Entwicklung der Gemeinde
verhindert oder erschwert;
b) raumbedeutsame Planungen oder Ma†nah-

men des Bundes im Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Pflicht zur Beräcksichtigung nicht
oder nicht ausreichend beräcksichtigt ;

c) wesentliche Örtliche Raumordnungsinter-
essen von Nachbargemeinden beeintröchtigt;

d) den Zielen eines anhöngigen Zusammen-
legungsverfahrens nach dem Tiroler Flurverfas-
sungslandesgesetz 1978, LGBI . Nr. 54, in der je-
weils geltenden Fassung widerspricht ;

e) nicht geeignet ist, eine geordnete röumliche
Entwicklung der Gemeinde im Sinne der Ziele
der Örtlichen Raumordnung sicherzustellen ;

f) eine röumliche Entwicklung vorsieht, die zu
einer unvertretbar hohen finanziellen Belastung
der Gemeinde fähren und damit die Erfällung ih-
rer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtun-
gen in Frage stellen wärde, oder

g) Festlegungen enthölt, die auf andere Weise
vorrangige äberÖrtliche Interessen beeintröchti-
gen .

Wochen kundzumachen . Verfägt die

Gemeinde äber ein eigenes Publikati-
onsorgan, so ist der Beschlu† auch dar-
in bekanntzumachen .

Mit Ablauf der Kundmachungsfristtritt
das ‡rtliche Raumordnungskonzept in
Kraft und liegt im Gemeindeamt zur all-

gemeinen Einsicht auf .

FÖrderung durch das Land

Nach ü 34 TROG 1994 ist das Land
Tirol verpflichtet, den Gemeinden Zu-
schässe zu den Kosten der Ausarbeitung
der ‡rtlichen Raumordnungskonzepte

zu gewöhren. Mit Beschlu† der Landes-

regierung vom 8.1 1 .1994 wurden die

Richtlinien fär die Durchfährung dieser
FÖrderung genehmigt . Diese sind allen

Gemeinden bereits zugegangen .

Die FÖrderung erfolgt in Form eines
verlorenen Zuschusses, dessen HÖhe im
Regelfall 50 % der Gesamtkosten, hÖch-
stens jedoch S 400.000 betrögt. Fär fi-
nanzschwache Gemeinden kann der
FÖrderungsprozentsatz, nicht jedoch
die MaximalhÖhe der FÖrderung, auch
angehoben werden .

Eine FÖrderung wird unter anderem
nur dann gewöhrt, wenn die Kosten der
Auftragsvergabe einen nach einer ein-
heitlichen Formel zu ermittelten Maxi-
malwert nicht äbersteigen . Diese Norm-

Maximalkosten wurden den Gemein-
den bereits mitgeteilt . Im Rahmen der

Vorbereitung der Auftragsvergabe wird
seitens der Gemeinden jedoch darauf
zu achten sein, da† dann, wenn ent-
sprechende Vorleistungen fär das ‡rtli-
che Raumordnungskonzept (etwa in
Form eines Dorferneuerungsplanes) vor-
liegen, diese sich in Form von Kosten-
reduktionen niederschlagen, da derarti-
ge Vorleistungen auch bei der Bemes-
sung der FÖrderungshÖhe beräcksichtigt

werden .

Fär eine solide Abwicklung des Auf-
tragsverhöltnisses mit dem Planer und
damit auch der FÖrderung wird man
zum allseitigen Vorteil auf eine klare
werkvertragliche Regelung der Lei-
stungserstellung bedacht zu legen ha-
ben . Ein entsprechendes Vertragsmuster
ist den Gemeinden inzwischen ebenfalls
zugegangen .



Bearbeitungsstand der
•rtlichen Raumordnungs-

konzepte
Elmar Berktold

Die •rtlichen Raumordnungskonzepte sind ein
Instrument der •rtlichen Raumordnung, das der lün-
gerfristigen, konzeptiven Planung der im Gemeinde-
gebiet auftretenden Nutzungen dient. Obwohl diese
Planung im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden
stattfindet, hat auch die Landesverwaltung ein groäes
Interesse am Stand und am Fortschritt der Bearbeitung

dieser Konzepte.

DafÖr gibt es folgende HauptgrÖnde :

ö Das Land will m•glichst zeitgerecht
verschiedene Serviceleistungen an-
bieten, die den Gemeinden bei der
Planung und der begleitenden …f-
fentlichkeitsarbeit hilfreich sein k•n-
nen . Dazu zühlen die Bereitstellung
von Daten und thematischen Karten,
eine begleitende Beratung durch
Dienststellen des Landes und die Aus-

arbeitung von VertragsentwÖrfen .
ö Bei den BudgetentwÖrfen des Landes

fÖr die kommenden Jahre mÖssen die
fÖr die F•rderung der •rtlichen
Raumordnungskonzepte ben•tigten
Geldmittel berÖcksichtigt werden . Da-
zu bedarf es eines Oberblickes Öber
den Fortschritt der Planungen der Ge-
meinden, um abschützen zu k•nnen,
wann die einzelnen Teilzahlungen
der F•rderaktion füllig sind .

ö

	

Nicht zuletzt mÖssen auch die Ar-
beitskapazitüten der in den verschie-
densten Dienststellen des Landes tüti-
gen Mitarbeiter bereitgestellt werden
k•nnen, die mit der DurchfÖhrung der
begleitenden Öber•rtlichen Rahmen-
planungen, der VorprÖfung oder mit
der Abwicklung des aufsichtsbeh•rd-
lichen Genehmigungsverfahrens be-
traut sind .
Aus diesen GrÖnden trat das Amt der

Landesregierung, Abt . Ic, zu Beginn die-
sesJahres an alle Tiroler Gemeinden mit
der Bitte heran, auf einem Fragebogen
zum Stichtag 1 . 1 . 1995 Angaben Öber
den Stand der Planung bzw . den beab-
sichtigten Beginn der Ausarbeitung des
•rtlichen Raumordnungskonzeptes, den
beauftragten Planer sowie die vorhan-
denen Vorarbeiten zu liefern .
Von den 279 Tiroler Gemeinden ha-

ben per 1 . Jünner 1995 76 bzw . 27
bereits mit der Planung begonnen, das
heiät zumindest einem Planer den Auf-
trag erteilt . 98 Gemeinden (35 %) wer-
den voraussichtlich heuer mit der Aus-
arbeitung ihres •rtlichen Raumord-
nungskonzeptes beginnen, die restli-
chen 105 Gemeinden (38 %) haben die
Auftragsvergabe fÖr 1996 oder zu ei-
nem spüteren Zeitpunkt vorgesehen . In
diese letzte Kategorie fallen auch jene
Gemeinden, die noch keine Vorstellung
vom Zeitpunkt des Beginns haben .

Voraussichtlicher Planungsbeginn der •rtlichen Raumordnungskonzepte der Tiroler
Gemeinden

Bezirk

Imst
Innsbruck-St.+Ld .
KitzbÖhel
Kufstein
Landeck
Lienz
Reutte
Schwaz
TIROL

Planung
in Arbeit

Gern .

	

in

6
17
10
7
8
14
8
6
76

25
26
50
23
27
42
22
15
27

Beginn
1995

Gern .

	

in

8
22
5
9
11
9
14
20
98

33
33
25
30
37
27
38
51
35

Be g inn
1996 oder spüter
Gern .

	

in %

10
27
5
14
11
10
15
13
105

42
41
25
47
37
30
40
33
38

Aijo
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Die Bezirkstabelle zeigt, da• vor al-
lem im Bezirk Kitzbühel und in Osttirol

ein überdurchschnittlich gro•er Teil der
Gemeinden bereits 1994 in den Pla-
nungsproze• eingetreten ist . Am ande-
ren Ende der Reihung findet man mit 15

der Gemeinden den Bezirk Schwaz,
in dem jedoch heuer die Hälfte der Ge-
meinden mit der Arbeit beginnen will
bzw. schon damit begonnen hat .

Es gibt in Tirol keinen Bezirk, in dem
am Ende des laufenden Jahres mehr als
die Halfte derGemeinden noch nichtdie
Bearbeitung des Örtlichen Raumord-
nungskonzeptes angegangen haben
wird . Die Bezirke mit einem hohen An-
teil von Gemeinden, die diese Planung
erst 1996 oder später in die Wege lei-
ten wollen, sind Kufstein, Imst, Innsbruck-
Land und Reutte .

Betrachtet man die regionale Vertei-
lung der Gemeinden, die mit der Bear-
beitung des Örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes bereits begonnen
haben oder die Planung im ersten Halb-
jahr diesesJahres in Angriff nehmen, fin-
det man Konzentrationen vor allem in je-

Informationsvermittlung und überÖrtliche
Rahmensetzungen

für örtliche Raumordnungskonzepte

Ausgangssituation

M it dem Inkrafttreten des Tiroler
Raumordnungsgesetzes (TROG)

1994 wurde als neues
Planungsinstrument auf Ebene der örtli-
chen Raumordnung das örtliche
Raumordnungskonzept eingeführt. Für
die Gemeinden bedeutet dies eine Er-
weiterung der Planungsaufgabe : Stan-
den bisher primär Fragen der Bauland-
gestaltung im Mittelpunkt des Interesses,
so ist zukünftig eine umfassendere Be-

nen Bereichen des Landes, die sich

durch eine hohe Nutzungsdichte und ei-
nen starken Baudruck auszeichnen . Es
sind dies in erster Linie gro•e Bereiche
des Inntales, aber auch der Raum Kitz-
bühel sowie das Zillertal, das Reuttener
und das Lienzer Becken .

Die Frage nach dem Stand der Bear-
beitung des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes in jenen Gemeinden, die be-
reits einen Auftrag erteilt haben, zeigt
folgendes Bild : In 6 dieser 76 Gemein-
den lag zu Jahresbeginn bereits ein Vor-
entwurf vor, in 44 Gemeinden ist bereits
die Bestandsaufnahme in Arbeit . In den
restlichen 26 Gemeinden wurde erst vor
kurzem der Auftrag erteilt, hier wurde
im Frühjahr mit den nÖtigen Erhebungen
begonnen .

Für die Abteilungen des Amtes der
Landesregierung war auch die Frage
nach dem beauftragten Planer von
gro•em Interesse, um zu wissen, mit wie
vielen Ansprechpartnern neben den Ge-
meinden zu rechnen ist . Eine entspre-
chende Auswertung ergab, da• von den
Gemeinden, die bereits für einen Orts-

Gustav Schneider

trachtung der Entwicklung der Gemein-

de erforderlich . Die Wahrnehmung die-
ser Aufgabe der örtlichen Raumord-

nung verlangt von den Gemeinden und

deren beauftragten Planern umfangrei-
che Erhebungs- und Planungsarbeiten

die auch eine laufende Zusammenarbeit

mit verschiedenen Stellen des Amtes der

Landesregierung einschlie•en .
Für die Raumordnung erwachsen dar-

aus neue Aufgabenstellungen, die sich

an den aktuellen Notwendigkeiten der

örtlichen Raumordnung einerseits und
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planer festgelegt bzw. sich schon mit ho-

her Wahrscheinlichkeit für einen Auf-
tragnehmer entschieden haben, 41 ver-
schiedene Planer beauftragt worden
sind (vier davon bearbeiten jeweils die
Konzepte von 10 und mehr Gemein-
den). Zusätzlich wird das Örtliche
Raumordnungskonzept dreier Städte in
Eigenregie erarbeitet .

Im Sinne einer geordneten Entwick-
lung unseres Landes auch in der Zukunft
ist es sehr wichtig, da• trotz dieser
gro•en Zahl an verschiedenen Bear-
beitern von Örtlichen Raumordnungs-
konzepten die Planungen nach einiger-
ma•en einheitlichen Kriterien auf einem
hohen Niveau durchgeführt werden .
Aus diesem Grund werden sich die zu-
ständigen Dienststellen des Landes
bemühen, einen mÖglichst engen Kon-
takt nicht nur mit den Gemeinden, son-
dern auch mit den beauftragten Planern
zu pflegen und bei Unklarheiten und Fra-
gen allen an der Ausarbeitung eines Ört-
lichen Raumordnungskonzeptes be-
schäftigten Personenkreisen mÖglichst
hilfreich zur Seite zu stehen .

am Ziel einer aktiven Raumordnungs-

politik des Landes andererseits zu ori-
entieren haben .

Das erste Aufgabenfeld betrifft den

Austausch von Raumordnungsinformati-
on zwischen Amt der Landesregierung

und Gemeinden . Die zunehmende An-

wendung digitaler Datenverarbeitung

auch in der Raumordnung erÖffnet sich
hier neue MÖglichkeiten der Zusam-

menarbeit zwischen den GebietskÖr-

perschaften . Das zweite Aufgabenfeld

besteht darin, die Raumordnungsinter-



Leistungen der Abt . Ic fÖr die
Erstellung der örtl . Raumordnungskonzepte

0

ROP GrÖnzonen
ROP Landwlrtsch.
Vorrangfl…chen
100 Gemeinden

Anzahl der Gemeinden

Informationsvermittlung

•

	

Statistischer Datensatz • Daten aus TIRIS - Projekten
•

	

TIRIS -Karten • Daten aus TIRIS - Planebene
•

	

überärtlicher (Im Aufbau)
Planungsbestand

Fl…chenbezogene Öberärtliche
Vorgaben

überärtl .
Rahmen-
setzungen

1995
69 Gemeinden

e

essen des Landes fÖr jene R…ume zu for-
mulieren, wo noch keine Öberärtlichen
Planungen vorliegen . Durch die Erstel-
lung †Öberärtlicher Rahmensetzungen"
fÖr ausgew…hlte Teilr…ume des Landes-
gebietes wird diesem Auftrag nachge-
kommen .

Neben diesen neuen Informations-

überärtl .
Rahmen-
setzungen

1996
53 Gem .

,1 57 Gem.

VorprÖfung der EntwÖrfe zum
örtlichen Raumordnungskonzept

Aufsichtsbehärdliche Begutachtung der
örtlichen Raumordnungskonzepte
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279
T

und Planungsleistungen steht den Ge-
meinden auch weiterhin der fÖr das je-
weilige Gebiet zust…ndige Sachver-
st…ndige fÖr örtliche Raumordnung der
Abteilung Ic des Amtes der Landesre-
gierung als unmittelbarer Ansprechpart-
ner in fachlichen Angelegenheiten der
örtlichen Raumordnung zur VerfÖgung .

Informationsver-

mittlung

Zielsetzung

Die Weitergabe raumordnungsbezo-
gener Information an die Gemeinden
verfolgt das Ziel, den Erhebungsauf-
wand fÖr Gemeinden und Planer zu ver-
ringern, den Vertretungsorganen der
Gemeinde und sonstigen Planungsbe-
teiligten den Einstieg in die Planung zu
erleichtern und Materialien fÖr die be-
gleitende öffentlichkeitsarbeit bereitzu-
stellen . L…ngerfristig ist der Informati-
onsaustausch - insbesondere durch die
Einbeziehung von TIRIS - ein wesentli-
cher Schritt zur Weiterentwicklung der

• Koordination zwischen den Verwal-
tungsebenen Gemeinden und Land .

• Informationsleistungen fÖr das
örtliche Raumordnungskonzept

•

	

Die Informationsleistungen fÖr das
•

	

örtliche Raumordnungskonzept werden
•

	

nach Anforderung durch Gemeinde
oder Planer erbracht und sind kostenlos .

•

	

Statistischer Datensatz
FÖr die örtliche Raumordnung wich-

•

	

tige statistische Daten werden in tabel-
larischer Form zusammengestellt . Die
Daten geben ein statistisches Profil der
Gemeinde, daneben sind jeweils Ver-
gleichsdaten des politischen Bezirkes
und des gesamten Bundeslandes ange-
fÖhrt . Entnommen werden die Angaben
dem †Statistischen Informationssystem
fÖr die Tiroler Raumordnung" (SITRO) .

•

	

TIRIS - KartenÖbersichten
Aus den im †Tiroler - Raumordnungs-

informationssystem" (TIRIS) verfÖgbaren
kartografischen Daten kännen gemein-
debezogene übersichtskarten herge-
stellt werden, die die raumordnerische
Gesamtsituation der Gemeinde einsch-
lie‡lich der angrenzenden Bereiche ver-
anschaulichen . Die Karten haben nur in-
formativen Zweck, eine rechtliche Rele-
vanz kommt ihnen nicht zu . Die Inhalte
werden auf vier Themenbl…tter aufge-
teilt: Karte Raumordnung (siehe Abbil-
dung), Karte Infrastruktur, Karte Natur-
gefahren und Waldfunktionen, Karte
Natur- und Umweltschutz .



Inhalt des Strukturdatensatzes zum •rtlichen Raumordnungskonzept

Daten zu Flüchennutzung 1991

Flüchenanteile 1991

Daten zu Gebüude und Wohnungen

Hüuser bzw . Gebüude 1961 - 91
Baualter der Gebüude 1991
Nutzung der Gebüude 1991
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 1991
Wohnungen insgesamt 1961 - 91
Ausstattung der Hauptwohnsitzwohnungen 1991
Durchschnittl . Nutzflüche je Wohnung 1991

Daten zu Wohnbevülkerung

Wohnbevälkerung 1961 - 91
Veründerung durch Geburtenbilanz 1961 - 91
Veründerung durch Wanderungsbilanz 1961 - 91
Altersstruktur der Wohnbevälkerung 1991
Erwerbsstruktur der Wohnbevälkerung 1991
Berufstütige Wohnbevälkerung 1961 - 91

Daten zu Haushalte

Privathaushalte 1961 - 91
Einpersonenhaushalte 1961 - 91
Durchschnittl. HaushaltsgräÖe 1961 - 91

Daten zu Beschüftigten- und Pendlerstruktur

Beschüftigte am Arbeitsort 1961 - 1991
Berufspendler 196 1 - 91
Aus -1 Einpendler 1991

Daten zu Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaftl. Betriebe 1960 - 90
Erwerbsart der Betriebe 1990
Bergbauernbetriebe 1990
Entwicklung des Rinderbestandes 1970 - 90
Durchschnittl. BetriebsgräÖe 1970 - 90

Daten zu Gewerbliche Wirtschaft

Nichtlandwirtsch . Arbeitsstütten 1973 - 91
GräÖenstruktur der nichtlandwi . Arbeitsstütten 1991

Daten zu Fremdenverkehr

Fremdenunterkönfte 1972 - 92
Fremdenbetten Winter / Sommer / gesamt 1972 - 92
Betten nach Unterkunftsarten Wi. /So. 7991192
Betten pro Betrieb 1992
Bettenauslastung Wi. /So . 1972 - 92
Ubernachtungen 1972 - 92
Saisonale Verteilung der Ubernachtungen 1972 - 92
Aufstiegshilfen 7994 und Pistenflüchen 1991

Daten zu Gemeindefinanzen

Eigene Steuern und Abgabenertragsanteile 196 1 - 91
Ergebnisse der laufenden Gebarung 1991 - 93

…

	

Information zum öberärtlichen

Planungsbestand
In kurzer textlicher Form wird die Ge-

meinde bzw. der beauftragte Planer
öber den Planungsbestand der Uberärt-
lichen Raumordnung unterrichtet, der
bei der Erstellung der •rtlichen
Raumordnungskonzepte zu beröcksich-
tigen ist .

…

	

Datenaus verschiedenen
Planunqsprojekten

För zahlreiche Gemeinden des Lan-
des liegen in TIRIS spezifische Raumord-
nungsdaten vor, die im Zuge von ver-
schiedenen Projekten gewonnen wur-
den . Diese Daten kännen in Form von

grafischen Ausdrucken oder durch digi-
tale Weitergabe ebenfalls för Aufgaben
der Ortlichen Raumordnung verwendet
werden.

…

	

Datenaustausch öber
TIRIS- Planebene
Durch die Obernahme der Digitalen

Katastralmappe (DKM) erführt TIRIS ei-
ne wesentliche Erweiterung : wurden bis-
her die Raumordnungsinformationen
auf der Grundlage von Karten erfaÖt
(†Kartenebene"), so wird zukönftig als
Basisgeröst för bestimmte Daten die
DKM verwendet. Die Informationen kän-
nen damit in Plangenauigkeit erfaÖt und
weitergegeben werden, das erweiterte
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System wird als †TIRIS - Planebene" be-
zeichnet .

Mit der Einrichtung der †TIRIS - Pla-
nebene" steht ein Instrument zur Verfö-
gung, das die Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden
und Landesverwaltung in Raumord-
nungsfragen unterstötzt . Allerdings kän-
nen die Leistungen der †TIRIS - Planebe-
ne" erst Schritt för Schritt mit der Ver-
fögbarkeit der DKM zur Anwendung ge-
bracht werden . Deren Herstellung und
Aktualisierung erfolgt durch das Bun-
desamt för Eich- und Vermessungswe-
sen, mit Stand 1 .1 . 1995 liegt die DKM
för 39 Gemeinden flüchendeckend vor .
Die Bearbeitung för das gesamte Lan-



desgebiet wird voraussichtlich im Jahr
2001 zum Abschlu• kommen .

Der Datenaustausch über die äTIRIS -
Planebene" bezieht sich auf drei Ebe-
nen :

(1) Bereitstellung digitaler Plangrund-
lagen

Auszug aus einer TRIS-Kartenübersicht	

KARTE RAUMORDNUNG

Soweit mit Beginn der Arbeiten zum
Örtlichen Raumordnungskonzept, Flö-
chenwidmungsplan oder Bebauungs-
plan für eine Gemeinde die DKM ge-
schlossen vorliegt, ist laut Plangrundla-
gen- und Planzeichenverordnung (LGBI .
123/1994) diese als Plangrundlage
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heranzuziehen . Die Daten der DKM
werden den Gemeinden für Zwecke der
Ortlichen Raumordnung über TIRIS ko-
stenlos zur Verfügung gestellt . Zusötz-
lich werden diesen Gemeinden - soweit
vorhanden - die digitalen Daten zu La-
ge- und H…henplönen übermittelt .

LEGENDE

ORTUCHE RAUMORDNUNG
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(2) Bereitstellung digitaler Planungs-
daten

Aufbauend auf die DKM werden in
der •TIRIS - Planebene" plangenaue Da-
ten zu verschiedenen Verwaltungsmate-
rien erfaüt, aktuell gehalten und den Ge-
meinden digital zur Verfägung gestellt .
Es sind dies Daten zu OberÖrtlichen Pla-
nungen, naturschutzrechtlichen Festle-
gungen, Gefahrenzonen der Wildbach-
und Lawinenverbauung u.a ., wobei die-
se Leistungen erst nach Erbringung der
nÖtigen Vorarbeiten bei den zustöndi-
gen Dienststellen fär die Gemeinden
nutzbar gemacht werden kÖnnen .

(3) Ubernahme von Gemeindedaten
in TIRIS
Im Gegenzug zur Bereitstellung digi-

taler Plandaten durch das Amt der Lan-
desregierung istdie Ubernahmevon Ge-
meindedaten, die im Zuge der Be-
standsaufnahme und Planung gewon-
nen werden, in das Landesinformati-
onssystem TIRIS beabsichtigt. Die recht-
lichen Festlegungen der …rtlichen
Raumordnungskonzepte, der Flöchen-
widmungsplöne und der Allgemeinen
Bebauungsplöne werden so zukänftig
wichtige Bestandteile der TIRIS - Plane-
bene sein .

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
fär den Datenaustausch sind in vertrag-
licher Form zu regeln . Dabei ist insbe-
sondere zu klören, inwieweit die Daten
fär weitere Anwendungen herangezo-
gen werden kÖnnen. Jedenfalls ist die
Nutzung der von seiten des Landes ein-
gebrachten Daten durch den beauf-
tragten Planer fär Zwecke der …rtlichen
Raumordnung vorgesehen .

Gemeindeservicestelle
Zur organisatorischen Abwicklung

des Informationsaustausches wird bei
der Abt. Ic des Amtes der Landesregie-
rung eine Gemeindeservicestelle einge-
richtet. Neben der Rolle als zentrale An-
laufstelle in Angelegenheiten des Infor-
mations- und Datenaustausches äber-
nimmt diese Einrichtung verschiedene
koordinative Aufgaben in Raumord-
nungsangelegenheiten .

†berÖrtliche
Rahmensetzungen

gen kömen . Auch die Parallelitöt der Pla-
nungsprozesse und -verfahren zur Er-
stellung der Raumordnungsprogramme
einerseits und der …rtlichen Raumord-
nungskonzepte andererseits wöre ver-
waltungsÖkonomisch nicht sinnvoll und
fär Gemeinden und Bärger schwer ver-
stöndlich .

Mittels der äberÖrtlichen Rahmenset-
zungen kÖnnen diese Nachteile beho-
ben werden . Die äberÖrtlichen Pla-
nungspositionen kÖnnen mit dieser Vor-
gangsweise in äberschaubarem Zeit-
raum fär Prioritötsröume mit hohem
raumordnerischen Handlungsbedarf
formuliert werden. Damit kann das Han-
deln der OberÖrtlichen Raumordnung
auf die vordringlichen Aufgaben der
…rtlichen Raumordnung abgestimmt
werden, ohne daü von den Zielsetzun-
gen der Gränzonenplanung abgegan-
gen wird. Die Rahmensetzungen bilden
eine fachliche Grundlage fär die auf-
sichtsbehÖrdliche Genehmigung der
Ortlichen Raumordnungskonzepte, da-
durch erlangen sie eine indirekte Rechts-
wirkung . Löngerfristig schlieülich be-
steht die Option, die UberÖrtlichen Rah-
mensetzungen in formelle Raumord-
nungsprogramme des Landes zu gieüen
und damit zum unmittelbar verbindli-
chen Maüstab fär die zukänftige Fort-
schreibung der …rtlichen Raumord-
nungskonzepte zu machen .

Vorgangsweise
Die Bearbeitung erfolgt jeweils fär Pla-

nungsröume, die abgesehen von ein-
zelnen Anderungen durch Hinzunahme
oder Weglassen einzelner Gemeinden

Raumordnerisches Erfordernis
Nach ‡ 27 TROG 1994 hat die …rt-

liche Raumordnung im Einklang mit den
Raumordnungsprogrammen und, so-
weit solche nicht bestehen, unter Be-
dachtnahme auf die Ziele und Grundsöt-
ze der †berÖrtlichen Raumordnung zu
erfolgen . Die flöchenbezogenen Raum-
ordnungsprogramme zur Festlegung
von Gränzonen bzw . Landwirtschaftli-
chen Vorrangflöchen erfassen derzeit
nur einen Teil jenes Landesgebietes, das
aufgrund hoher Nutzungsdichte und Ent-
wicklungsdynamik einen hohen raum-
ordnerischen Handlungsbedarf auf-
weist. Um auch in den äbrigen intensiv
genutzten Landesteilen eine Beräcksich-
tigung der Anliegen der OberÖrtlichen
Raumordnung bei der Erstellung der …rt-
lichen Raumordnungskonzepte sicher-
zustellen, sind äberÖrtliche Vorgaben
unerlöülich .

Eine Fortsetzung der Gränzonenpla-
nung in der bisherigen Form auch in die-
sen Gebieten erscheint fachlich durch-
aus zielfährend, erweist sich jedoch bei
nöherem Hinsehen in mehrfacher Hin-
sicht als nachteilig : Die MÖglichkeiten
zur zeitlichen Abstimmung auf die Örtli-
chen Planungsprozesse sind gering .
Selbst bei grÖüter Anstrengung kÖnnen
aufgrund des hohen Bearbeitungs- und
Verfahrensaufwandes nicht zeitgerecht
Ergebnisse fär grÖüere Gebiete erzielt
werden, die bei der Erstellung der …rt-
lichen Raumordnungskonzepte zum Tra-

†berÖrtliche Planungsvorgaben Anzahl der Gemeinden

Raumordnungsprogramm Gränzonen

Raumordnungsprogromm

Landwirtschaftl . Vorrangflöchen

†berÖrtliche Rahmensetzungen 1995

†berÖrtliche Rahmensetzungen 1996

keine äberÖrtlichen Planungsvorgaben

59

	

21

69

	

25%

53

	

19

2457

I

22



den verordneten Kleinregionen entspre-
chen . Das Arbeitsprogramm sieht vor,
da• 1995 und 1996 Planungsrüume
mit insgesamt 122 Gemeinden von die-
ser Form der äberÖrtlichen Planung er-
fa•t werden . 1995 wird der Arbeits-
schwerpunkt auf das Inntal zwischen
Landeck und Niederndorf, den Bereich
St. Johann - Kitzbähel und das Lienzer
Becken gelegt. 1996 konzentriert sich
die Bearbeitung auf die gro•en Sei-
tentüler des Inntales und einzelne wei-
tere intensiv genutzte Landesteile . Fär
die Erstellung der Rahmensetzungen
sind die Mitarbeiter des Fachbereiches
öOberÖrtliche Raumordnung" bei der
Abt. Ic des Amtes der Landesregierung
verantwortlich .

Das methodische Vorgehen beider Er-
arbeitung der äberÖrtlichen Rahmenset-
zungen erfolgt in Anlehnung an die
Gränzonenplanung. Das Planungsinter-
esse richtet sich einerseits auf die
Freilandfunktionen - landwirtschaftliche
Eignung, Landschaftsbild und Erho-
lungseignung - und andererseits auf Fra-
gen der Entwicklung von Siedlung, Wirt-
schaft und Gewerbe. Wie bereits bei
der Gränzonenplanung hat sich die Pla-
nung am Aspekt der UberÖrtlichkeit zu
orientieren und bleibt auf den Dauer-
siedlungsraum beschrünkt .

Konkret flüchenbezogenes Planungs-
ergebnis ist die Darstellung von Freihal-
te- und Vorbehaltsflüchen, wie sie im
TROG 1994 … 7, Abs. 1, lit . a - d fär
Raumordnungsprogramme vorgesehen
sind . Auch das Instrument der äberÖrtli-
chen Siedlungsgrenzen nach … 7, Abs .
1, lit . e wird bei den planlichen Vorga-
ben zur Anwendung gebracht . Flüchen,
fär die eine eindeutige Nutzungsfestle-
gung aus äberÖrtlicher Sicht zum Zeit-
punktder Planung nicht mÖglich ist, wer-
den als öFlüchen mit zu präfender Nut-
zung" gekennzeichnet. Im Zuge der Dis-
kussion mit den Gemeinden und Planern
istfärdiese Flüchen die mÖgliche zukänf-
tige Nutzung zu suchen .

Als Arbeitsgrundlage und fär die plan-
liche Darstellung der Ergebnisse werden
Orthofotos im Ma•stab 1 : 10.000 her-
angezogen . Ergünzt wird die Ergebnis-
darstellung durch einen textlichen Er-
lüuterungsbericht .

Planungsinhalte
†

	

Landwirtschaftliche Freihalte-
flüchen

Die Bedeutung der geschlossenen Er-
haltung der geeignetsten Agrarflüchen
fand in der bisherigen Raumordnungs-
praxis in der Erlassung von Raumord-
nungsprogrammen zur Festlegung von
landwirtschaftlichen Vorrangflüchen
und Gränzonen, deren Hauptbestand-
teil diese Vorrangflüchen sind, seinen
Niederschlag . Auch bei den äberÖrtli-
chen Rahmensetzungen spielt das Krite-
rium landwirtschaftliche Eignung eine
wesentliche Rolle. Planungsziel ist auch
hier die planerische Festlegung landwirt-
schaftlicher Vorrangflüchen, die - in Ab-
stimmung mit der Begriffswahl im TROG
1994 - im weiteren als öFreihalte-
flüchen" bezeichnet werden . Mit der
Ausweisung der Freihalteflüchen wird
die wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
sche Zielsetzung einer Existenzsiche-
rung der Landwirtschaft verfolgt . Aus
raumordnerischen Gesichtspunkten
bringt diese planerische Ma•nahme ei-
nen erhÖhten Freilandschutz, dem Ziel
der Erhaltung geschlossener Gränzäge
und der landwirtschaftlich geprügten
Kulturlandschaft wird Nachdruck verlie-
hen .

Die Unterscheidung zwischen lan-
desweiten und regionalen Freihalte-
flüchen, die bereits bei der Grän-
zonenplanung Anwendung fand, wird
beibehalten . Abgrenzungskriterien sind

Hangneigung, GrÖ•e der Nutzungs-
parzelle und klimatisch bedingte Anbau-
und Ertragsverhültnisse . Freihalte-
flüchen mit ölandesweiter Bedeutung"
sind jene bestgeeignetsten Flüchen, die
als Grundlage fär eine effiziente Land-
wirtschaft und fär ein Mindestma• an Ei-
genversorgung des Landes unentbehr-
lich sind. Freihalteflüchen mit öregiona-
ler Bedeutung" sind Flüchen, die Grund-
lage fär eine lebensfühige regionale
bzw. lokale Landwirtschaft sind und da-
her ebenfalls einen wesentlichen Beitrag
zur Versorgung der BevÖlkerung leisten .
Von den NutzungsmÖglichkeiten und
der Ertragsfühigkeit weisen diese
Flüchen schlechtere Voraussetzungen
auf. Jedoch ist die Bewirtschaftung die-
ser Flüchen fär ein intaktes Landschafts-

I
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bild, fär den Erholungswert der Land-
schaft und nicht zuletzt als Beitrag zum
Schutz vor Naturgefahren sehr wichtig .

†

	

Landschaftsbild
Die Einbeziehung des Landschaftsbil-

des in die äberÖrtlichen Rahmensetzun-
gen verfolgt das Ziel, dem methodisch
schwer fa•baren Begriff öLandschaft" in
den raumordnerischen Dispositionen ei-
nen hÖheren Stellenwert zu verleihen .
Der Aspekt des Landschaftsbildes ge-
winnt insofern an Gewicht, als es be-
stimmender Faktor fär die Wohn- und Le-
bensqualitüt und wichtige Grundlage
fär die Tourismuswirtschaft des Landes
ist. Die Aufgabe liegt in der Erfassung
und Sicherung landschaftsbildprü-
gender Flüchen und charakteristischer
Erscheinungsbilder der Landschaft . Ne-
ben der planlichen Darstellung wertvol-
ler Landschaftsbildbereiche sollte aus
dem Planungsergebnis hervorgehen,
worauf bei der zukänftigen Entwicklung
dieser Gebiete besonders zu achten ist
und welche Einschrünkungen zu setzen
sind, um einer Beeintrüchtigung des
Landschaftsbildes vorzubeugen .

†

	

Erholungsfunktion
Aufgrund der hohen Nutzungsan-

spräche und rüumlichen Verdichtung ist
die Erholungsfunktion des Freilandes so-
wohl fär die Naherholung der Wohn-
bevÖlkerung als auch als Grundlage fär
den Fremdenverkehr ein wichtiger Fak-
tor, dessen sich die ‡berÖrtliche
Raumordnung anzunehmen hat . Wich-
tige Erholungsrüume im Dauersied-
lungsraum sind langfristig zu sichern,
wobei hier auch Waldrandbereicheund
siedlungsnahe besondere öWalderho-
lungsgebiete" einzuschlie•en sind . Ent-
wicklungen, die eine Einschrünkung
oder Geführdung der Erholungseignung
nach sich ziehen, sind soweit als mÖg-
lich auszuschlie•en . Im Rahmen der Be-
arbeitung der äberÖrtlichen Rahmenset-
zungen werden daher jene Gebiete er-
fa•t, die aufgrund von Eignung und La-
ge einer intensiven Erholungsnutzung
unterliegen . Als weiterfährendes Ergeb-
nis ist schlie•lich herauszustellen, wor-
auf bei der zukänftigen Entwicklung die-
ser Gebiete besonders zu achten ist .



Uber•rtliche Rahmensetzungen - planerischer Beitrag zur Eindümmung der Zersiedelung und Erhaltung von Landwirtschaft

und Erholungswert der Landschaft .

	

Foto : Sailer
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Siedlungsentwicklung
Fragen der Siedlungsentwicklung und

-gestaltung liegen primür im Aufgaben-
bereich der Ortlichen Raumordnung,

die rüumlichen Auswirkungen und die
Wichtigkeit des Themas machen jedoch
auch eine Befassung durch die Ober•rt-
liche Raumordnung erforderlich . Die

Wohnnutzung und somit das Sied-
lungswachstum stellt sich als der gr•Öte
öFreilandverbraucher" heraus ; zugleich
istAufgabe der Raumordnung, eine aus-
reichende Wohnbedarfsdeckung der

Bev•lkerung sicherzustellen . Mit beiden
Fragen wird auch die Ober•rtliche
Raumordnung bei der Erarbeitung der
Rahmensetzungen konfrontiert, wobei
in Fragen der Siedlungsentwicklung ein
Einvernehmen mit den Gemeinden zu
suchen ist .

Die …ber•rtliche Befassung mit der
zuk…nftigen Siedlungsentwicklung hat
zum einen Aussagen zu treffen hinsicht-
lich der anzustrebenden Entwicklung
der Planungsregion und der einzelnen

Gemeinden. Ausgangsbasis f…r diese

Zielvorgaben sind neben dem vorhan-
denen statistschen Material (Volkszüh-
lungen, Hüuser- und Wohnungszühlun-
gen, u.a .) die Baulandreservenerhe-
bungen der Gemeinden und Prognose-
rechnungen …ber Wohnbev•lkerungs-
zuwachs und Baulandbedarf. Dar…ber-
hinaus k•nnen hier auch †berlegungen
zur Bewültigung der Wohnungsnach-
frage und Fragen der …ber•rtlichen Ver-

teilung von Schwerpunkten zuk…nftiger
Siedlungsentwicklung einflieÖen .

Zum anderen haben sich die …ber•rt-
lichen Planungs…berlegungen mit der
Frage der Baulanderweiterung und -si-
tuierung zu beschüftigen . Aus …ber•rtli-
cher Sicht g…nstige Entwicklungsrüume
sind in die Diskussion einzubringen,
ebenso sind jene Bereiche zu kenn-
zeichnen, wo im Sinne …ber•rtlicher
Siedlungsgrenzen keinesfalls eine wei-

tere Baulandausweisung erfolgen sollte .

ä

	

Gewerbe und Industrie
Die Ober•rtliche Raumordnung hat

sich aufgrund der raumordnerischen
Tragweite auch mit Fragen des Stan-
dortes von Gewerbe- und Industriege-
bieten zu beschüftigen . Im Zuge der
…ber•rtlichen Rahmensetzungen k•nnen
jedoch, ausgehend von der regionalen
Wirtschaftsstruktur, vom Widmungs-
stand und den Baulandreserven nur all-
gemeine Entwicklungsziele formuliert

werden. Eine Einschützung des Bedarfs
an Standorten und Flüchen lüÖt sich da-
her nur in sehr grober Form vornehmen,
ebenso bleiben die Ausf…hrungen hin-

sichtlich Standorteignung nur auf

grundsützliche †berlegungen be-

schrünkt .

Planungsablauf
Im Gegensatz zur Gr…nzonenpla-

nung wird f…r die Erstellung der …ber•rt-
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lichen Rahmensetzungen kein eigener
PlanungsprozeÖ und kein eigenes Ver-
fahren in Gang gesetzt, sondern eine
Ankn…pfung an die Planungsablüufe zu
den ‡rtlichen Raumordnungskonzepten
hergestellt .

Am Beginn der Erarbeitung wird mit
den Gemeinden und den beauftragten
Planern Kontakt aufgenommen, f…r die
folgenden Erhebungs- und Planungsar-
beiten ist eine lose Form der Zusam-
menarbeit mit Gemeinden und Planern
vorgesehen . Die Planungsergebnisse

werden schlieÖlich im Weg …ber Ge-
meinde und Planer in den Planungspro-
zeÖ der ‡rtlichen Raumordnungskon-
zepte eingebracht . Dabei ist beabsich-

tigt, die Ergebnisse auch im Rahmen ei-
ner Sitzung des zustündigen Planungs-
gremiums (Gemeinderat, Planungsaus-
schuÖ oder Arbeitsgruppe) zur Diskus-
sion zu stellen . Im weiteren Planungs-
verlauf sind die Gemeinden angehalten,
die …ber•rtlichen Rahmensetzungen bei
ihren Planungs…berlegungen einzube-
ziehen .

Im Rahmen der Vorpr…fung und des
aufsichtsbeh•rdlichen Genehmigungs-
verfahrens schlieÖlich werden die Rah-
mensetzungen als fachliche Beurtei-

lungsgrundlage herangezogen . In die-

ser Planungsphase sind schlieÖlich L•-
sungen f…r die offenen Konfliktpunkte
zwischen den Entwicklungsvorstellun-
gen der Gemeinden und der Ober•rtli-
chen Raumordnung zu finden .



UMWELTSCHUTZ

Biotopkartierung - M•glichkeiten der
administrativen Umsetzung

Christian Pl•ssnig

Im Jahr 1990 wurden erstmals ernsthafte Gesprüche zur flüchendeckenden Biotop-
kartierung in Tirol zwischen Vertretern der •ffentlichen Verwaltung und politischen
Vertretern gefährt. Ausgangspunkt war u .a . der Umstand, daÖ die Amtssachver-
stündigen der Abteilung Umweltschutz Grundlagenerhebungen zur Abgabe von

Amtsgutachten meist nur wührend der Vegetationsperioden einholen konnten und
Erhebungen wührend lüngerer Zeitrüume des Jahres wenig Aussagewert hatten .
Verfahren wurden naturgemüÖ in die Lünge gezogen, da einerseits Gutachter nur
in beschrünkter Anzahl zur Verfägung standen und stehen und andererseits eben
Schneebedeckung eine Begutachtung der Biotope oft lüngere Zeit nicht zulieÖ .

N eben dieser rein praktischen
öberlegung zur Vollziehung des
Tiroler Naturschutzgesetzen

waren jedoch auch aus der Sicht des
konzeptiven Naturschutzes und
der Raumplanung 2 dringende Not-
wendigkeiten zur flüchenhaften Erhe-
bung von Biotopen gegeben .

Man war sich bewuÖt, daÖ bereits im
Jahr 1990 die Regierungschefs der
ARGE-ALP, welcher auch Tirol an-
geh•rt, umfassende Biotoperhebungen
und Kartierungen urgierten .

Daräberhinaus sah man bereits
1990 der Unterzeichnung der Al-
penkonvention entgegen, die die
Mitgliedstaaten zu einer umfassenden
Durchfährung der Biotopkartierung ver-
pflichten wärde . Mit 4. November
1991 wurde dann auch diese Alpen-
konvention zwischen den Alpenstaaten
Deutschland, Frankreich, Italien, Fär-
stentum Liechtenstein, Osterreich,
Schweiz sowie der Europüischen Ge-
meinschaft abgeschlossen .
Am 4. Juni 1991 wurde somit der

Antrag zur Biotopkartierung in Ti-
rol von seiten der Tiroler Landesregie-
rung angenommen . Die Abteilung
Umweltschutz der Tiroler Landesre-
gierung wurde als koordinierende
Stelle fär administrativ fachliche sowie
finanzielle Belange eingesetzt, diese

vergab die …Biotopkartierung und Er-
stellung eines Biotopinventars in den
Haupttülern des Landes Tirol bis zu ei-
ner Seeh•he von 1200 m" an das Insti-
tut fär Botanik der Universitüt Innsbruck .
Die Dauer der Arbeiten wurden mit 4
Jahren ab Auftragserteilung festge-
legt, sodaÖ die Vorlage des Endbe-
richtes bis 31 . 12. 1995 zu erfol-
gen hat .

Fotos: Christian Pl•ssnig
Stauwurzelbereich Runserau oberhalb
der Pontlatzer Bräcke Gdn . Faggen und
Prutz; verschiedene Verlandungszonen

Im folgenden sollen nun die M•g-
lichkeiten der verwaltungstech-
nischen Umsetzung der Biotop-
kartierung, die sich bereits ergeben
haben, bzw . die sich in Zukunft noch er-
geben werden, kurz erlüutert werden .
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1 . Verfahrensbezogener Na-
turschutz

1 .1 Kleine Verfahren mit
Grundstäcksnummernabgren-
zung

Vornehmlich die praktische Unm•g-
lichkeit, auf alle Antrüge umgehend zu
reagieren (relativ geringe Zahl von
Amtssachverstündigen und damit Gut-
achten, Periode der Schneebedeckung)
sollte durch eine landesweite und m•g-
lichst katastergenaue Kartierung
abgeschwücht werden . Man erhoffte
sich damit, manche Antrüge bereits vom
gränen Tisch aus bzw. unter Kenntnis
der †rtlichkeit auch wührend der Win-
termonate erledigen zu k•nnen . Damit
sollte die Wartezeit fär Antagstel-
ler, die naturgemüÖ manchmal ein Jahr
äberschritt, verkärzt werden .

Eine gekärzte Aufzühlung 3 der natur-
schutzrechtlich allgemein bewilligungs-
pflichtigen Tatbestünde soll erlüutern, in
welch hohem MaÖe die Begutachtung
im Verfahren biotop - und katasterbe-
zogen ist :

-Errichtung und Aufstellung von Anla-
gen zur Gewinnung oder Aufbereitung
von mineralischen Rohstoffen und von
Anlagen zur Aufbereitung von Mischgut
oder Bitumen sowie der maschinelle Ab-
bau von mineralischen Rohstoffen .

-Errichtung von baulichen Anlagen mit
einer zusammenhüngend bebauten



Steinbruch in Silz Abbau 1991, Gde
Silz

Fl•che von mehr als 2500m2
-Errichtung von Parkpl•tzen und die

Bereitstellung von Grundfl•chen als
Parkplatz, wenn die Fl•che des Park-
platzes mehr als 2000m2 betr•gt, so-
wie die dauernde Bereitstellung von
Grundfl•chen zur Ausübung des Mo-
torsports

-Gel•ndeabtragungen und Gel•nde-
aufschüttungen auäerhalb eingefriede-
ter bebauter Grundstücke in einem Aus-
maä von mehr als 5000m2 berührter
Fl•che

etc .

1 .2 GrÖäere Verfahren
Für grÖäere naturschutzrechtlich be-

willigungspflichtige Projekte ist eine Bio-
topkartierung vor allem deshalb gut ge-
eignet, weil diese einen groben
öberblick über die zu erwartenden Be-
eintr•chtigungen bringt . Es kÖnnen Be-
eintr•chtigungen und Konfliktpunk-
te von vorne herein lokalisiert wer-
den, sodaä sich Begehungen zum
Zweck der Erstellung von naturschutz-
fachlichen Gutachten auch auf diese Be-
reiche konzentrieren kÖnnen .

In diesem Fall ist unbedingt eine
fl•chendeckende Biotopkartierung
nÖtig, wobei der Maästab 1 :10.000
gut geeignet ist. Am Beispiel der Bio-
topkartierung Tirol müssen hier aller-
dings einige Einschr•nkungen in Kauf
genommen werden . Diese begründen
sich vor allem darin, daä die Biotop-
kartierung derzeit lediglich bis zu ei-
ner SeehÖhe von 1200 m (im
Durchschnitt) abl•uft. Für Vorhaben
darüber (beispielsweise Forstwege-
bau, groäfl•chige forstliche Er-
schlieäung, Liftanlagenbau, usw .) müs-
sen gesonderte Kartierungen in

Auftrag gegeben werden . Im anderen
Fall müssen jedoch auch Kartierun-
gen von den Amtssachverst•ndi-
gen der Landesregierung durchgeführt
werden (projektsbezogen) .

Beispiele für grÖäere Verfahren : 4
Liftanlagen
Golfplatzanlagen
Kraftwerksbau

1 .3 UVP = Umweltvertr•glich-
keitsprüfung

Auch alle Maänahmen, die einer Um-
weltvertr•glichkeitsprüfung bedürfen
(Golfpl•tze, Kraftwerke, OBB, Straäen-
bau, Tunnel, usw .) kÖnnen natürlich im
Rahmen einer fl•chendeckenden Bio-
topkartierung viel besser beurteilt wer-
den . In der Planungsphase kann be-
reits aufgrund von Unterlagen in der Bio-
topkartierung ein Variantenstudium
betrieben werden . So kÖnnen beispiels-
weise Straäentrassen bereits von An-
fang an so verlegt werden, daä diese
schützenswerte Biotope oder groäfl•chi-
ge naturnahe Vegetationseinheiten
nicht bzw. kaum berühren bzw . kann
von vornherein abgekl•rt werden, wie
eine Straäentrasse nach Abw•gung un-
terschiedlichster Interessen zu verlegen
sei (L•rmerregung, ZerstÖrung natürli-
cher Ressourcen, Einsehbarkeit) .

2. Konzeptiver Naturschutz

2.1 . Im Bereich der natur-
schutzgesetzlichen Regelung,
Naturschutzgesetz

2.1 .1 .

	

Schutzgebietsplanun-
gen:5

Für eine vernünftige Planung von
Schutzgebieten sollte vor Erlassung
von Verordnungen zu Schutzgebieten
bereits eine Biotopkartierung
vorhanden sein . Es werden n•mlich
Schutzgebietsverordnungen vor allem
auch zur Erfassung bzw . aufgrund des
Vorliegens von Ökologischen und biolo-
gischen Naturressourcen erlassen .

In der Praxis - und das gilt nicht nur
für den Tiroler Raum - wurden in den An-
f•ngen der naturschutzgesetzlichen Re-
gelung Schutzgebiete jedoch sehr oft
auf der Basis des Erfahrungsstandes von
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versierten Sachverst•ndigen, in-
teressierten Universit•tsangehÖri-
gen, die in der Artenkenntnis und in der
Biotopkenntnis führend waren, sowie
fachkundigen Einzelpersonen,
wie Lehrern, etc ., erlassen .

Nunmehr sind jedoch auch per na-
turschutzgesetzlicher Forderung In-
ventare in Schutzgebieten6 zu er-
stellen . Diese Inventare müssen zumin-
dest in Tirol innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes nach Erlassung des neuen
Naturschutzgesetzes, LGBI.Nr .
29/1991, vorliegen 7 . Diese müssen
auch die Vegetationsgesellschaf-
ten und Biotope zumindest in be-
stimmten Schutzgebieten erfassen 8 .

2.1 .2. Erlassung von Natur-
schutzgesetzen :

Zumal die naturschutzgesetzliche Re-
gelung in Osterreich zu einem groäen
Teil auf dem Schutz von Arten und
Biotopen aufbaut9 , muä in erster Li-
nie auch klar werden, welche Arten und
vor allem Biotope nunmehr wohl
schützenswert erscheinen. Die Pr•-
missen der naturschutzgesetzlichen Re-
gelungen sind ja in erster Linie Natur-
landschaftsschutz und auch Kulturland-
schaftsschutzi 0 , wobei im Falle des Kul-
turlandschaftsschutzes in jedem Falle
darauf Wertgelegtwird, die traditionell
bewirtschaftete Kulturlandschaft, und
damit in den meisten F•llen auch die ar-
tenreiche und vielf•ltige Kulturland-
schaft zu erhalten .

Zur Bestimmung der MÖglichkeiten
der Schutzgüter des Naturschutzgeset-
zes ist es in jedem Falle notwendig, die-
se Schutzgüter überhaupt erst zu
kennen. Erst danach n•mlich kÖnnen
gezielte Bestimmungen aufgenommen
werden .

So wurden beispielsweise Auw•lder,
… 8, oder Feuchtgebiete, … 9, in Tirol
erst deshalb dezidiert in die Begriffsde-
finitionen des TNSCHG eingefügt,weil
man im Verlauf der Zeit erkann-
te, und auch unterlegte, wie sel-
ten derartige Biotope in Tirol bereits
sind .

Aufgrund einer Auwaldkartierung im
Tiroler Inntal (Dozent Dr. G•rtner, Bota-
nik Innsbruck) wurde eindrucksvoll un-
terlegt, daä seit dem Jahr 1850 die Au-



w•lder im Tiroler Inntal auf einen Pro-
zentsatz von 5 % im Vergleich zu die-
sem Referenzjahr zurückgegangen
sind .

Erst im Zuge der Amtshandlungen
bezüglich Entw•sserungen, sowie
aufgrund verdichteter Kartierungen
(fl•chenhaft), konnte man direkt nach-
weisen, daä Feuchtgebiete auf Mi-
nimumareale zurückgedr•ngt wur-
den, bzw. daä ein gesetzlicher Schutz
von Feuchtgebieten unumg•nglich ist.
Auch wurde natürlich von seiten der
BehÖrde erkannt, daä allein mit einem
gesetzlichen Schutz von Feuchtgebieten
eine Verhinderung von Entw•sserungen
in entlegenen Gebieten noch nicht er-
reicht wird . Daher wurde ein Anreiz zu
anderweitigen Schutzkonzepten ge-
schaffen .

Der Schutz von Seen 1 1 ist ein ge-
wisser Vorl•ufer im Bereich der Biotop-
kartierung . Seen sind ja offensichtlich
als Biotope auch in der breiten Be-
vÖlkerung anerkannt und leicht zu er-
kennen. Der Schutz dieser Gew•sser
selbst sowie der Uferbereiche war da-
her bereits sehr früh in die naturschutz-
gesetzliche Regelung aufgenommen
worden .

2.1 .3. Erlassen von Schutzver-
ordnungen :

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden in
Tirol Schutzverordnungen auf der Ba-
sis des Artenschutzes durchgeführt .
Es wurden dezidiert einzelne Pflan-
zenarten und auch Tierarten auf-
gez•hlt, die nach der Verordnung zur
G•nze bzw. teilweise als geschützt
sind .

Der Fransenenzian, Gentiana
ciliata, gilt in Tirol als g•nzlich ge-
schützte Pflanzenart (ö 1 LGBI .Nr .
29/1975) . Die Art kommt in Vege-
tationsgesellschaften vor, die
derzeit in Tirol nicht von der Aus-
rottung bedroht jedoch als selten
zu bezeichnen sind . Der Franse-
nenzian hat eine relativ weite Ökologi-
sche Amplitude und ist daher in mehre-
ren Vegetationsgesellschaften zu fin-
den .

Alle Weidenarten (Salix sp) sind
nach ö 2 teilweise geschützte Pflan-
zenarten (es ist verboten, w•hrend einer

bestimmten Zeit Zweige zu nehmen) .
…ber die sehr seltenen und oft vom

Aussterben bedrohten Seggen-
Arten (Carex-Arten) l•ät sich die Na-
turschutzverordnung hingegen in kei-
ner Weise aus . Diese Carex-Arten
hingegen, und insbesondere jene, die
Feuchtgebiete aufbauen, sind genauso
wie diese Biotope sehr stark von der zu-
nehmenden Zerstückelung, Kultivie-
rung, Entw•sserung, etc. bedroht .

Auch andere Arten, die durchaus
vom Aussterben bedroht sind, werden
in der Naturschutzverordnung deshalb
nicht genannt, weil eine objektive Er-
fassung des Pflanzenbestandes des ge-
samten Tiroler Raumes bisher noch nie
erfolgt ist .
Bisher wurden die Grundlagen für

derartige Naturschutzverordnungen zu-
mindest im Tiroler Raum ebenfalls von
erfahrenen Sachverst•ndigen so-
wie erfahrenem Universit•tsperso-
nal, jedoch zu einem groäen Teil oh-
ne fl•chenhafte Kartierungs-
grundlagen, erarbeitet . Man konnte
sicherlich auf den reichen Erfahrungs-
schatz einzelner Universit•tsprofesso-
ren zurückgreifen, gesetzliche Regelun-
gen haben es jedoch an sich, daä die-

Naturnaher Grauerlenauwald Tal-
schluä des Valser Tales ; Gde Vals
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se zum Zweck einer mÖglichst objekti-
ven Beurteilung bis ins letzte Detail
hinterfragt werden. Ohne objektive
qualitative und quantitative Grundlagen
ist eine rechtliche Beurteilung •uäerst
schwierig und zumeist nicht haltbar .

Beispielsweise ist das Gesamtvor-
kommen der langstieligen Enziane,
deren Wurzeln zum Zweck der Enzian-
schnapsgewinnung gegraben werden,
in Tirol derzeit nicht bekannt . Nach An-
tr•gen zum Graben von Enzianen er-
geben sich Konfliktpunkte zwischen
wirtschaftlicher Nutzung der Enziane ei-
nerseits und dem Naturschutzinteresse
andererseits . Zumal die Pflanzen sogar
nach der Naturschutzverordnung einem
erhÖhten Schutz unterliegen, kann von
einem einem hohen Interesse an deren
Schutz ausgegangen werden und muä
diesem Umstand von der bescheider-
lassenden BehÖrde Rechnung getragen
werden . Gleichzeitig finden die Amts-
sachverst•ndigen und externen Gut-
achter in erster Linie qualitative und we-
niger quantitative Argumente zum
Schutz dieser Pflanze . Anders ausge-
drückt bedeutet dies, daä bei genaue-
rem Kenntnisstand der Verbreitung (Kar-
tierung aller in Frage kommenden
Fl•chen) dieser langstieligen Enziane
die Genauigkeit der Beeintr•chtigung in
weit hÖherem Maäe festgestellt werden
kann. Von vornherein ist allerdings klar
zu erkennen, daä derartige Kartierun-
gen sich über Jahre erstrecken müäten .

Mit einer fl•chendeckenden Bio-
topkartierung kann natürlich auch
das Vorkommen bestimmter Ar-
ten lokalisiert und relativiert werden .

In weiterer Folge sollte jedoch ge-
rade die Naturschutzverordnung dazu
führen, daä weniger Artenschutz,
als vielmehr Biotopschutz betrie-
ben wird. Die Erhaltung einzelner Ar-
ten ohne deren Ökologisches Umfeld ist
n•mlich nur als Symptombek•mp-
fung zu sehen, Arten kÖnnen ohne den
geeigneten Umgebungsraum nicht
selbst•ndig überleben .

Beispielhaft kann hier die Art Pulsa-
tilla vulgaris subspezies oeni-
pontana, die Innsbrucker Küchen-
schelle herangezogen werden, die erst-
mals von Prof. GAMS im Bereich zwi-
schen Thaur und Kranebitten als eigene



Unterart standortm•üig kartiert wor-
den ist. Das Auftreten dieser Innsbrucker
Kächenschelle ist aber äberwiegend da-
von abh•ngig, daü die extrem säd-
seitig, fÖhnexponierten und nicht
gedängten sowie 1 x gem•hten
Halbtrockenrasenbest•nde erhal-
ten bleiben . Diese Standortanspräche
der Pulsatilla oenipontana äberschnei-
den sich gerade in diesem Fall sehr oft
mit Baugebietsinteressen. Der
Schutz der Kächenschelle kann ohne
geeignete Pflegemaünahmen
und nur unter dem Gesichtspunkt des Ar-
tenschutzes nicht gew•hrleistet
werden .

In der naturschutzgesetzlichen Rege-
lung wird in den letzten Jahren nicht nur
in Tirol, sondern im gesamten Bundes-
gebiet, sowie auch im gesamten eu-
rop•ischen Raum die Richtung des
Biotopschutzes eingeschlagen .

Auch die Europ•ische Union ar-
beitete bereits 1988 an Richtlinien
zur Erhaltung von Habitaten fär Tiere
und Pflanzen . Dies ist in der Erlassung
der sogenannten FFH-Richtlinie, Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie,

	

niederge-
legt12 .

Aber nicht nur eine derartige Richtli-
nie, sondern auch Richtlinien zur
Landbewirtschaftung sowie Richt-
linien zur Bew•ltigung des Na-
turschutzes auf internationaler
Ebene einschlieülich FÖrderpro-
gramme auf internationaler Ebe-
ne weisen darauf hin, daü die Europ•i-
sche Union, unter Leitung der in diesem
Bereich fährenden deutschen L•nder,
von einem Artenschutz weg und zu ei-
nem Biotopschutz hingeht . 13

2.2 . Auüerhalb der natur-
schutzgesetzlichen Regelung :

2.2.1 . Raumordnungsgesetz :
Das neue Tiroler Raumordnungsge-

setz 14 , das mit 1 . J•nner 1994 in Kraft
getreten ist, verleiht den Natur-
schutzinteressen nun auch im Be-
reich der Örtlichen Raumordnung einen
hÖheren Stellenwert . So wird bei-
spielsweise ödie Erhaltung Ökologisch
besonders wertvoller Fl•chen und die
Bewahrung erhaltenswerter natärlicher
oder naturnaher Landschaftselemente

und Landschaftsteile" ausdräcklich als
Ziel der Örtlichen Raumordnung
festgelegt . Notwendigerweise wird da-
her die Erarbeitung der Örtlichen
Raumordnungspl•ne in engerer Ab-
sprache mit den Naturschutzsachver-
st•ndigen zu erfolgen haben als bisher .
Beispielgebend dafär wird wohl die Er-
arbeitung der Ortlichen Raumord-
nungskonzepte sein, bei denen bereits
in der Phase der Entwurfsausarbeitung
bzw . bei der Begutachtung des Vorent-
wurfes auch die Naturschutzsachver-
st•ndigen mit eingebunden werden sol-
len .

2.2.2. Fl•chenwidmung :
Vom Gemeinderat beschlossene

Fl•chenwidmungspl•ne und Fl•chen-
widmungsplan•nderungen sind (wie
känftig auch die …rtlichen Raumord-
nungskonzepte) in weiterer Folge der
Landesregierung zur aufsichtsbehÖrdli-
chen Genehmigung vorzulegen . Sp•te-
stens in dieser Phase ist die Einholung
von naturkundefachlichen Stellungnah-
men vonnÖten, wenn von Seiten der Auf-
sichtsbehÖrde mÖgliche Konfliktpunkte
im Naturschutzbereich erkannt werden
kÖnnen. Sinnvoller ist es auch in derar-
tigen F•llen, die Abstimmung mit den
Naturschutzinteressen nicht erst im auf-
sichtsbehÖrdlichen Genehmigungsver-
fahren, sondern zu einem fräheren Zeit-
punkt durchzufähren . Die Vorbehandlung
von Fl•chenwidmungsplan•nderungen
im Rahmen der öFliegenden Kommis-
sionen" bietet hierfär die MÖglichkeit .

Unterbleibt diese Abstimmung, so kÖn-
nen daraus schwerwiegende Konflikte
entstehen : so kam es in der Vergan-
genheit mitunter vor, daü mangels
Kenntlichmachung von hochgradig
schätzenswerten Biotopen oder man-
gels rechtlicher Grundlagen Fl•chen,
die durchaus von Ökologischer Be-
deutung waren, von Freiland in Indu-
striegebiet bzw . Baugebiet umgewid-
met worden sind. Konflikpunkte erga-
ben sich sp•testens dann, wenn Bau-
maünahmen bzw. Aufschättungsmaü-
nahmen, die auch teilweise natur-
schutzrechtlich bewilligungs-
pflichtig waren bzw . derzeit sind,
durchzufähren waren . Es konnte dann
n•mlich vorkommen, daü jene zu einem
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Industriegebiet umgewidmeten Feucht-
gebietsfl•chen nicht aufgeschättet bzw .
bebaut werden durften .

Diese Verfahren - zumal die An-
tragsteller in die Berufung gingen - be-
dingten einen enormen verwaltungs-
technischen und finanziellen Aufwand .
Bei Kenntlichmachung bedeutsa-
mer Biotope bereits im Fl•chen-
widmungsplan bzw. Katasterplan
w•re fär jeden Bärger die Wichtigkeit
derartiger Biotope von vorne her-
ein ersichtlich .

Die Stadt Innsbruck geht derzeit
daran, beispielsweise Feuchtgebiete
und mÖglicherweise in weiterer Folge
andere interessante Biotope im
Fl•chenwidmungsplan kenntlich
zu machen .

2 .2.3 . Konzepte wie bspw .
Inertstoffdeponiekonzept Ober-
land 15 :
Von seiten der Abteilung Umwelt-

schutz in Zusammenarbeit mit den Ver-
tretern der zust•ndigen Bezirkshaupt-
mannschaft wurde hier vorausschauend
auf die im Zuge vom Straüenbau bzw .
Bundesbahnausbau und Tunnel-
streckenausbau anfallenden Deponie-
mengen versucht, die auf die BehÖrde
zukommenden Verfahren zur De-
ponie (3 Mio m3) von Inertstoffen zu
kanalisieren . Dabei wurden zumin-
dest die Bewertungskriterien nach dem
Tiroler Naturschutzgesetz eingearbei-
tet. Es wurden mehrere Standorte aus-
findig gemacht, die bezäglich Einseh-
barkeit, ZufahrtsmÖglichkeit, Vernich-
tung von naturnahem Lebens-
raum sowie Verfällvolumen beurteilt
wurden. Auüerdem erging eine Rei-
hung nach der sogenannten Wertigkeit
dieser Deponiestandorte. Beim derzeiti-
gen Stand wird nunmehr versucht, die-
ses Deponiekonzept auf eine breite Ba-
sis zu stellen, es werden auch die Stand-
punkte von Wildbach- und Lawinenver-
bauung, Kulturbauamt, wasserwirt-
schaftliches Planungsorgan, äberÖrtli-
che Raumordnung, AgrarbehÖrde, ins-
gesamt 19 Landesabteilungen zu
diesem Konzept eingeholt . In weiterer
Folge sollen dann die Verhandlungen so
gefährt werden, daü mÖglichst nicht
100 Deponien im Ausmaü von jeweils



20 .000 m3, sondern einige wenige
Deponien im Ausma• von mehreren
100 .000 m3 errichtet werden .
In diesem Zusammenhang ist zu er-

wühnen, da• bei Vorliegen von
flüchenhaften Biotopkartierun-
gen von vorne herein den Amts-
sachverstündigen umfangreiche
Gelündearbeiten abgenommen
werden kännten, wodurch sich die Ver-
waltungsarbeit effizient auf das wesent-
liche beschrünken lie•e .

3. Färderungen und Natur-
schutz:
3.1 . Lürchenwiesenfärderung :
Derzeit werden in Tirol 960 ha Lür-

chenwiesen finanziell Öber die Ab-
teilung Umweltschutz der Tiroler Lan-
desregierung gefärdert . Dabei
wurden Färderungen erstmals
1981 16 mit Erlassung von Schutzge-
bieten ausbezahlt. Die Färderungen er-
strecken sich auf die Landschaftsschutz-
gebiete und Ruhegebiete, die in ihrer
Abgrenzung auf Planma•stüben
1 :25.000 vorliegen . Die Färderun-
gen mÖssen jedoch grundstÖcks-
weise auf die einzelnen Färderungs-
werber aufgeteilt werden . Somit mu•ten
auch die Lürchenwiesen grundstÖcks-
weise begangen und auf Kataster-
plünen abgegrenzt werden . Auch
die Grä•e der jeweiligen Lürchenwie-
senflüche wurde damit bestimmt. Der
Biotoptyp der Lürchenwiese kann wohl
keineswegs klar und eindeutig in einen
Biotoptypenkatalog eingetragen wer-
den. Die Färderung richtet sich nicht
zuletzt nach der derzeitigen Nut-
zungsform, die teilweise an der Ve-
getationseinheit abgelesen werden
kann . Beweidete Lürchenwiesen, die vor
allem auf dem Mieminger Plateau an-
zutreffen sind, verbuschen im Unter-
wuchs zusehends mit Zwergstrüuchern
und in jedem Falle Fichtenjungwuchs .
Gemühte Lürchenwiesen im Wipptal

hingegen konnten in traditioneller Be-
wirtschaftungsform Öber die Jahrhun-
derte hinweg bis heute Öberdauern .
Durch das Mühen wird das Aufkommen
von natÖrlicherweise in der Sukzession
aufscheinenden Zwergstrüuchern, aber
auch das Aufkommen von Fichten ver-
hindert .

3.2. Feuchtgebietsfärderung :
Mit Vorliegen immer genauerer Kar-

tierungsgrundlagen konnte auch ein ge-
zielter Schutz von Biotopen angestrebt
werden . Feuchtgebiete 17 wurden bei-
spielsweise u .a . deshalb als besonders
geführdet angesehen, weil man in Ver-
fahren 18 immer wieder darauf stie•,
da• derartige Biotope regionsweise oft
auf einige wenige Reliktstandorte
zurÖckgedrüngt worden waren . In zeit-
und arbeitsaufwendigen Verhandlungs-
fÖhrungen mu•te bei der Beurteilung zu
Entwüsserungen von Feuchtgebieten im-
mer wieder darauf hingewiesen wer-
den, in welch geringen Mengen Feucht-
gebiete Öberhaupt noch vorlagen und
da• gerade diese Vegetationseinheiten
ein hohes Ma• an seltenen und ge-
schÖtzten Arten sowie Rote Liste Arten
enthielten . Entsprechend dem Tiroler
Naturschutzgesetz wurde ein gro•er
Teil der beantragten Entwüsserungen
naturschutzrechtlich abgelehnt .

Vom betriebswirtschaftlichen Interes-
se her war es in jedem Falle einsichtig,
da• ein einzelner Bewirtschafter seine
Flüchen so herrichtet, da• mit mäglichst
wenig Arbeitsaufwand ein mäglichst
hoher Ertrag erreicht wird . Es war an-
dererseits wenig einsichtig, wieso sich
die öStadtmenschen" am Wochenende
eines Feuchtgebietes erfreuen sollten,
wührenddessen der Bauer wührend der
Woche dieses Feuchtgebiet pflegte und
hegte, und ihm strenge gesetzliche Be-
stimmungen, innerhalb derer er eine Be-
wirtschaftung durchfÖhren mu•te, auf-
erlegt wurden .

So erkannte man, da• ein effekti-
ver Schutz dieser Biotope wohl erst
durch finanzielle Abgeltungen
zur Bewirtschaftung von Feucht-
gebieten, die in jedem Falle rentabler
sein mÖ•ten als finanziellen Abgeltun-
gen fÖr die Entwüsserung, zielfÖhrend
seien . 19

Eine Biotopkartierung, wie sie
derzeit im Tiroler Raum durchgefÖhrt
wird, kann wohl nicht eine Bege-
hung der fÖr Färderung veranlagten
Feuchtgebiete vor Ort durch Fach-
leute und Abwicklung der Vertrüge
unter der Verantwortung der Lan-
desregierung ersetzen .
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Es sollte jedoch mäglich sein einen so-
wohl flüchenhaften als auch ungeführen fi-
nanziellen …berblick zu erlangen und die
Wertigkeit dieser Biotope zu spezifizieren .

1 Tiroler Naturschutzgesetz LGBI Nr . 29/1991

2s .a . : Tiroler Raumordnungsgesetz 1994 LG-
BI Nr . 81/1993

3alle nach TNSCHG LGBI Nr . 29/1991, †6

4TNSCHG, † 6 weitere Bestimmungen, bspw .
öAbgabe" † 19

5Schutzgebiete nach TNSCHG : † 10 Land-
schaftsschutzgebiete ; † 1 1 Ruhegebiete ; † 12 Na-
turpark ; † 13 GeschÖtzter Landschaftsteil ; † 14
Nationalpark ; † 21 Naturschutzgebiet ; † 25 Na-
turdenkmal

6TNSCHG †30 Abs 1 - 3

7TNSCHG Artikel III Abs 5

8Diese Forderung ergibt sich aus dem Inhalt
und Sinn des † 30 Abs 2 öden Schutzzweck des
betreffenden Schutzgebietes bedeutsamen Gege-
benheiten" enthalten ; öalle naturschutzfachlich be-
deutsamen Umstünde" sind einzutragen . . . .

9festgehalten nicht nur in den einzelnen Son-
derbestimmungen desderzeitgeltenden TNSCHG
sondern auch in der dazugehärigen Tiroler Na-
turschutzverordnung LGBI Nr . 29/1975, die eine
Reihe von Pflanzen- . und Tierarten auflistet, die be-
stimmten Schutzbestimmungen unterliegen .

10 s .a . TNSCHG † 1 Abs 1 lit d
11 TNSCHG Bestimmungen nach †† 3, 7
12RL 92/43 EWG des Rates vom 21 . Mai

1992 Öber die Erhaltung der natÖrlichen Lebens-
rüume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen)

1393/C 138/01, vom 1 . Feber 1993, FÖnf-
tes Aktionsprogramm fÖr den Zeitraum von 1994
bis 2000

14 Tiroler Raumordnungsgesetz 1994 LGBI
Nr. 81/1993 ; s .a . : Einleitung

1 5 Veräffentlichung der T . Ldsreg Inertstoffde-
poniekonzept Oberland vom Sept 1991

16Beschlu• der Tiroler Landesregierung aus
dem Jahr 1981, abgeündert und ausgeweitet mit
Landesregierungsbeschlu• vom 16 . November
1993

17nach † 3 Abs 7 TNSCHG ist ein Feuchtge-
biet ö ein vom Wasser geprügter, in sich ge-
schlossener und vom Nachbargebiet abgrenzba-
rer Lebensraum mit den fÖr diesen charakteristi-
schen Pflanzen- und Tiergemeinschaften . Dazu
gehären insbesondere auch Rährichte, und Gro•-
seggensÖmpfe, Quellfluren und QuellsÖmpfe,
Flach- und Zwischenmoore, Hochmoore, Moor-
und Bruchwülder ."

1 8 bis vor kurzem war es nicht nur in Tirol Öb-
lich, da• die Entwüsserung von Feuchtflüchen im
Zuge der landwirtschaftlichen Meliorierung mittels
Bundes- und Landesgeldern gefärdert wurde

1 9Mit Landesregierungsbeschlu• vom 12 . Mai
1992 wurde in Tirol öDie Färderung zur Erhaltung
und Pflege von Feuchtgebieten" beschlossen



Abwasserentsorgung und
Raumordnung
Grundlagen - Ziele - F•rderung

Viktor Hafer

1 . Raum, Boden und
Wasser, eine unteil-
bare Einheit:

Raumplanung umfaüt alle Lebensbe-
reiche des Menschen in ihrem Raumbe-
zug ; sie hat die raumwirksamen Maü-
nahmen hinsichtlich einer anzustreben-
den Raumstruktur zu koordinieren .
Raumplanung ist somit eine sachäber-
greifende Aufgabe und dient aus der
Sicht der Wasserwirtschaft dem Um-
weltschutz und damit der Daseinsvor-
sorge. Alles Planen im Landschaftsraum,
sei es groürÖumig, regional oder auch
nur •rtlich begrenzt, wird vom Wasser
maügeblich beeinfluüt und muü deswe-
gen vom Wasser her und mit dem Was-
ser erfolgen . Jeder Umgang und jedes
Handeln mit dem Wasser erzwingt die
Räcksichtnahme auf die Naturgesetz-
lichkeiten, die uns vom Wasser und Bo-
den und vom Raum her vorgegeben
sind .

Eingriffe in den Wasserhaushalt,
gleich welcher Art sie sind, beeinflussen
in der Regel unseren Lebensraum . Sie
werden uns besonders in der Abwas-
serwirtschaft bewuüt, weil Maünahmen
der Abwasserentsorgung und der Ab-
wasserreinigung besonders aufwendig
sind. Die Tiroler Gemeinden investieren
gegenwÖrtig rund 1 Mrd . S pro Jahr in
ordnungsgemÖüe Abwasserentsorgungs-
anlagen . In den vergangenen 18 Jah-
ren sind fär derartige Anlagen in Tirol
mehr als 10 Mrd . S ausgegeben wor-
den. In den nÖchsten 10 Jahren werden
in Tirol weitere 13 Mrd . S investiert wer-
den mässen. Abwasseranlagen sind je-
denfalls mittlerweile zum gr•üten Anla-
geverm•gen der Gemeinden gewor-
den . Neben der administrativen Ab-
wicklung solcher Bauvorhaben stellen In-
vestitionen in dieser H•he eine langfri-
stige erhebliche Belastung der Gemein-
dehaushalte dar . Sowohl der Bund als

auch das Land Tirol sind daher gefor-
dert, die Gemeinden bei der Erfällung
dieser Aufgabe bestm•glich zu unter-
stätzen .

2. Wasserwirtschaft,
insbesondere
Abwasserentsorgung
und GewÖsserschutz in
unserer Rechtsordnung :
öVon den vielen Regeln, die das

menschliche Zusammenleben steuern,
haben jene die gr•üte IntensitÖt, deren
Einhaltung die Gesellschaft als Bedin-
gung ihres gesicherten Bestandes wer-
tet".

In Osterreich gibt es eine ganze Rei-
he von Gesetzen, Verordnungen, Re-
gelwerken und Richtlinien, die den Le-
bensraum und die Sicherung der Res-
sourcen als Lebensvoraussetzung und
Daseinsvorsorge zum Gegenstand ha-
ben . Ohne auf Einzelheiten einzugehen
und ohne Anspruch auf VollstÖdigkeit zu
erheben, werden nachfolgend die wich-
tigsten diesbezägliche raum- und was-
serrelevanten Normen zitiert :

…

	

Tiroler Raumordnungsgesetz 1994,
LGBI .Nr. 81 /1993

…

	

Tiroler Naturschutzgesetz 1981, LGBI .
Nr. 29/1981

…

	

Wasserrechtsgesetz 1959, i . F . BGBl ./
WRG Novelle 1990

…

	

Verordnungen zur WRG Novelle
1990

…

	

Tiroler Bauordnung, LGBI .Nr. 33/1989
…

	

Tiroler Kanalisationsgesetz 1985,
LGBI.Nr. 40/1985

…

	

Umweltf•rderungsgesetz 1993, BGBl .
185/1993

…

	

F•rderungsrichtlinien zum UFG 1993

I
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3. Bundesf•rderung
nach dem UFG 1993 -
Neue F•rderungsricht-
linien: Abgehen vom
Gieükannenprinzip -
Keine F•rderung von
Zweitwohnsitzen

Mit Inkrafttreten des Umweltf•rde-
rungsgesetzes 1993, BGBl . 185/1993
(UFG 93) sowie der zugeh•renden F•r-
derungsrichtlinien (FRL 93) am 1 . April
1993 sind sowohl im Ausmaü der F•r-
derung als auch in der F•rderungsart
wesentliche Neuerungen eingetreten .
Die F•rderung wird nunmehr auf den
Einzelfall abgestimmt und liegtzwischen
20 % (Sockelf•rderung) und 60 % (Spit-
zenf•rderung) der Investitionskosten, je
nach der H•he der spezifischen Kosten .
Diese Regelung erm•glicht vor allem
kleineren Gemeinden mit wenigen An-
schlässen und folglich geringeren Ein-
nahmen aus Abwassergebähren not-
wendige Investitionen vorzunehmen .
ZwangslÖufig sind Anlagen im lÖndli-
chen Raum ungleich teurer als solche in
dichtbesiedelten stÖdtischen Gebieten .
In Tirol ergibt sich z .B. fär Abwasser-
anlagen im dänn besiedelten lÖndli-
chen Raum ein bis zu 20-fach h•herer
Aufwand .

Die Anspruchsberechtigung fär eine
öSpitzenf•rderung" (= F•rdersatz mehr
als 20 % bis max. 60 %) ist an den
Nachweis der spezifischen Kosten,
d .h . den Quotienten aus den Gesamt-
kosten eines Entsorgungsbereiches und
den Berechnungsanteilen, das ist die
Summe der Verpflichteten (= Verursa-
cher), die diese Abwasseranlage brau-
chen, gebunden . Liegen die spezifi-
schen Kosten äber S 50 .000,-, kann
Spitzenf•rderung in Anspruch genom-
men werden und zwar linear anstei-
gend zwischen >20 % bis max . 60
bis zu spezifischen Kosten von
S 200.000,- .

Gelbe Linie:
Fär die Begrenzung des Entsor-

gungsbereiches hat sich der Begriff
ögelbe Linie" eingefährt .

Diese vieldiskutierte ögelbe Linie"
umfaüt den bisherigen und zukänftigen
Entsorgungsbereich einer Gemeinde,



wobei ein Betrachtungszeitraum von
insgesamt 25 Jahren (max . 10 Jahre
zurÖck) gew•hlt werden kann .

Der Entsorgungsbereich ist von der
Gemeinde auf Basis der rechtsgÖltigen
Fl•chenwidmung nach ükologischen,
ükonomischen und technischen Gege-
benheiten einmalig festzulegen . FÖr die
Fürderungsbemessung nach dem UFG
93 kann dieser Entsorgungsbereich in
der Folge nicht mehr abge•ndert wer-
den . Alle danach einbezogenen Ab-
wasserprojekte erhalten dann nur mehr
die Sockelfürderung von 20 % .

FÖr die Inanspruchnahme der Sockel-
fürderung ist dieser ögelbe Linienplan"
nicht erforderlich .

Wie wird gefürdert?
An Stelle der bisher zinsbegÖnstigten

Direktdarlehen des Umwelt- und Was-
serwirtschaftsfonds (UWWF) erfolgt die
neue Fürderung in Form von Annuit•-
tenzuschÖsssen zu Darlehen, die der Für-
derungsnehmer am Kapitalmarkt auf-
nimmt. Die ZuschÖsse werden degressiv
Öber die Laufzeit verteilt ausbezahlt, das
heiät, zu Beginn werden die Annuit•-
tenzahlungen hüher gestÖtzt als gegen
Ende der Laufzeit . Dies ermüglicht den
Gemeinden, schrittweise GebÖhrener-
hühung vorzunehmen .

Die w•hrend der Bauzeit der gefür-
derten Maänahme anfallenden Zinsen
werden ebenfalls im Ausmaä des dem
Fürderungswerber individuell zustehen-
den Fürdersatzes berÖcksichtigt . Um ko-
stengÖnstig bzw. zinssparend zu bau-
en, soll daher die Bauzeit je Abschnitt
drei Jahre nicht Öbersteigen . L•ngere
AusfÖhrungsphasen mÖssen begrÖndet
werden .

Eine weitere wesentliche Neuerung
nach dem UFG 93 ist, daä nunmehr
auch die Sanierung bestehender Anla-
gen müglich ist, wenn die Notwendig-
keit der Sanierung durch Untersuchun-
gen nachgewiesen wird und die An-
passung von Altanlagen an den Stand
der Technik auf Grund der Bestimmun-
gen der Novelle zum Wasserrechtsge-
setz 1959 erforderlich ist .

Auch Einzelanlagen, wie z .B. fÖr
SchutzhÖtten alpiner Vereine usw . kün-
nen gefürdert werden, wenn der An-
schluä an das üffentliche Abwassersy-
stem ükologisch und wirtschaftlich nicht
zweckm•äig ist .

AusdrÖcklich ausgeschlossen von ei-
ner Fürderung sind Anlagen fÖr Zweit-
wohnsitze und fÖr Objekte, die nach
dem 4.1 .1993 gebaut worden sind .

Die Fürderungsmittel, die nach dem
UFG 93 j•hrlich ausgeschÖttet werden
künnen, sind im Finanzausgleichsgesetz
1993 festgelegt und betragen derzeit
j•hrlich 3,9 Mrd. S .

Fürderungsablauf: Einfache,
effiziente und unbÖrokratische
Abwicklung

Eine wesentliche und maägebende
Zielvorgabe bei der Neugestaltung der
Fürderung des Siedlungswasserbaues
war es, eine einfachere, effizientere und
unbÖrokratischere Abwicklung der Für-
derungsf•lle im Gegensatz zum öAlt-
fonds (UWWF)" zu erreichen . Diese For-
derung hat sich im besonderen auf den
Zeitablauf zwischen Antragstellung, Zu-
sicherung, Auszahlung der Fürderungs-
mittel und Kollaudierung bezogen .
Auäerdem soll es kÖnftighin mehrere
Vergabesitzungen der Kommission fÖr
Angelegenheiten des Siedlungswasser-
baues geben .

Im Vordergrund der neuen Fürderung
steht maägeblich der Gedanke nach
ükologischen Priorit•ten im Hinblick auf
den grüätmüglichen Effekt fÖr den Ge-
w•sserschutz . Fürderungsvorausset-
zung ist auch, daä durch Variantenun-
tersuchungen oder Studien die ükologi-
sche Vertr•glichkeit der gew•hlten Lü-
sung sowie deren volks- und betriebs-
wirtschaftliche Zweckm•äigkeit nach-
gewiesen ist .

Zuschuäplan:
Aus der nachstehenden Tabelle kün-

nen die halbj•hrlichen Annuit•ten sowie
der Zuschuä nach dem UFG 93 fÖr die
Fürders•tze zwischen 20 und 60 % fÖr
ein angenommenes Bauvorhaben mit
10 Mio. S fürderungsf•higen Herstel-
lungskosten, das mit 8 Mio . S aus einem
Bankdarlehen bei 8 %iger Verzinsung
Öber eine Laufzeit von 25 Jahren finan-
ziert wird, abgelesen werden .

halbj•hrliche

	

Fürder- Zuschuä
Annuit•t

	

Satz

	

UFG

376.000,- 20% 109.000,-
376.000,- 30% 165 .000,-
376.000,- 40% 219 .000,-
376.000, 50% 275.000,-
376.000,- 60%	329 .000,-

J
31

Grunds•tzliche …berlegungen
zur Bundesfürderung:
Bei der Inanspruchnahme von Mitteln

der Bundesfürderung ist folgendes zu
Öberlegen :
- Die Vorlage eines ögelben Linienpla-

nes" ist nur dann sinnvoll, wenn sich
absch•tzen l•ät, daä der Fürdersatz
deutlich Öber 20 % liegt.

- Durch den ögelben Linienplan" legt
sich die Gemeinde langfristig auf
grüäere Investitionen fest; diese sind
auch umzusetzen .

- Die Finanzierung des Vorhabens ist
sorgf•ltig zu planen (Finanzmanage-
ment), um einerseits eine optimale Für-
derung zu erreichen und andererseits
auch Handlungsspielraum fÖr eventu-
elle finanztechnische Anderungen
(z .B . Zinsbewegungen) zu haben .
Dies ist vor allem im Bereich der
Sockelfürderung wichtig .

- Grunds•tzlich gilt : Je mehr Eigenmit-
tel vorhanden sind, desto kostengÖn-
stiger wird die Anlage, da weniger
Bankzinsen fÖr Fremdkapital anfallen .

4. Landesfürderung -
effiziente Erg•nzung
zur Bundesfürderung :

Die öneue" Landesfürderung wurde
abgestimmt auf die Fürderungskonditio-
nen des UFG 93 und soll diese effizient
erg•nzen . Sie gilt fÖr Antr•ge, die ab
dem 01 .01 .1994 eingereicht worden
sind . Vom Land Tirol werden Investiti-
onszuschÖsse gew•hrt, die ab einem
Fürdersatz des Bundes von etwa 25
mit 2 % beginnen und in etwa kontinu-
ierlich auf 20 % der Investitionskosten
bei Beginn des Spitzenfürdersatzes
nach dem UFG 93 (spezifische Kosten
= S 200.000,-) ansteigen . FÖr Ge-
meinden mit spezifischen Kosten von
mehr als S 200.000,- steigt bei gleich-
bleibender Bundesfürderung von 60
der gew•hrte Investitionszuschuä des
Landes auf bis zu 30 % der fürderungs-
f•higen Herstellungskosten an .

Die Dotierung der Landesfürderung
erfolgt zu 2/3 aus dem Larliesbudget
und zu 1 /3 durch Bereitstellung von Gel-
dern aus dem Gemeindeausgleichs-
fonds (GAF) .

Voraussetzungen:
Um müglichst verwaltungsükono-

misch und unbÖrokratisch zu agieren,
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sind die Antragsunterlagen für die Lan-
desfärderung inhaltlich und formell
weitgehend ident mit jenen, die für die
Bundesfärderung vorzulegen sind .

Die Ermittlung der Hähe des Landes-
beitrages erfolgt unter der Vorausset-
zung, daÖ die

hächstmägliche

	

Bundesfärderung
ausgeschäpft wird sowie
AnschluÖ- und Abwassergebühren
im festgelegten zumutbaren AusmaÖ
eingehoben werden .

Für die Erlangung der Landesbeitrö-
ge ist die Einhebung von wertgesicher-
ten Mindestgebühren verbindlich ver-
langt. Als Kalkulationsgrundlage für die
Landesfärderung wurde eine Mindest-
anschluÖgebührvon S 40 .000,-und als
Abwassergebühr S 15,-/m3 festgelegt
= zumutbare Belastung der Bevälke-
rung .

Bei der Berechnung des Landesbei-
trages wird für das Jahr 1994 bzw . ab
der ersten Ablesung im Jahr 1994 eine
Mindestabwassergebühr von S 13,-/m 3
und für die Folgejahre eine jöhrliche
Steigerung von S 2,-/m 3 angenom-
men. Wird eine geringere Abwasser-
gebühr eingehoben, so verringert sich
der Landesbeitrag um jenen Prozent-
satz, um den die Abwassergebühr unter
der Mindestabwassergebühr liegt .
Wird eine Abwassergebühr unter
S 1 1,-/m3 (inkl. 10 % USt.) eingeho-
ben, wird ein Landesbeitrag nicht ge-
wö h rt .

Adneep ., Abt. VF - Wsaerwlnediett
Zanl : Vlh 3401133

s0%

70% -

80% -

50%

arn

20%

30%

Ubersteigt die eingehobene laufende
Abwassergebühr die Obergrenze von
S 21,-/m (inkl . USt.), so kännen zu-
sötzliche Landesmittel zur Finanzierung
der Herstellungskosten in dem MaÖe be-
reitgestellt werden, daÖ diese Ober-
grenze nicht überschritten wird .

In diesen Föllen ist dem Antrag eine
nachvollziehbare Kalkulation anzu-
schlieÖen . Mindestens 60 % der Ab-
wassergebühr sind für den Kapitaldienst
anzusetzen .

Diese vorlöufige Obergrenze von
S 21,-/m3 Abwassergebühr wird ab
dem 0 nach dem vom …ster-
reichischen Statistischen Zentralamt ver-
lautbarten Verbraucherpreisindex 1986
(VPI 86) wertgesichert . Ausgangsbasis
für die Anpassung ist der Index für den
Monat Jönner 1994* . Verönderungen
des VPI im AusmaÖ von weniger als 5%
der Ausgangsbasis nach oben oder un-
ten bleiben unberücksichtigt .

Hähe der Färderung:
Aus der Färderungstabelle sind in Ab-

höngigkeit der spezifischen Kosten die
ab 01 .01 .1994 gewöhrten Landes-
beitröge ablesbar .

Die graphische Umsetzung der Ta-
belle zeigt das Verhöltnis der Finanzie-
rungspartner Gemeinde und Interessen-
ten (Eigenmittel), Land sowie Bund in Ab-
höngigkeit zu den spezifischen Bauko-
sten .
Aus den Beziehungen der Berech-

nungsgrundlagen ergibt sich, daÖ bei

GrtRk zu ~aLAq sann 07aus9t
FINANZIERUNG IN %

bezogen auf die Gesanfinvestttlenskosten

100%

Eigenmldel

L .,nA

1Bundl

- 1 1 111111111 i 111111111111111111
Spezifische Baukosten (GK/BA) in S

7•i i
33

AnschluÖgebühren von S 40 .000,- je
Einheit (Berechnungsanteil) und der
geforderten Abwassergebühr von
S 15,-/m3 insgesamt rund S 50 .688,-
an Eigenmitteln zur Verfügung stehen .

Der Schnittpunkt der Parabel, die sich
aus dem Eigenmittelanteil und den spe-
zifischen Baukosten ergibt, mit der vor-
gegebenen Bundesfärderung zeigt den
Beginn der einsetzenden Landesfärde-
rung bei spezifischen Kosten von rund
S 65 .000,-. Alle Abwasseranlagen mit
geringeren spezifischen Kosten als
S 65 .000,- erhalten demnach keine
Landesfärderung .

Hinzuweisen ist, daÖ auf Grund des
linearen Färderungsverlaufes nach dem
UFG 93 die Landesfärderung nicht
gleichmöÖig ansteigt, sondern aus
Gründen des unterschiedlichen Anstie-
ges der beiden Färderungskurven bei
spezifischen Baukosten von S 200 .000,-
nochmals einen geringeren Wert als zu-
vor erreicht und erst ab dieser Hähe ste-
tig zunimmt.

Ansprechpartner für die Bun-
des- und Landesfärderung:

Unmittelbarer Ansprechpartner in al-
len Färderungsangelegenheiten in Tirol
sind die Abteilung VIh - Wasserwirt-
schaft in Innsbruck, Herrengasse 1, Tel .
Nr. 0512/5932-105 und 118) und die
zustöndigen Kulturbauömter in den Be-
zirken, sowie das Baubezirksamt Kuf-
stein .

Resümee:
Wasserwirtschaft und Raumordnung

treffen sich im Bemühen, einen Aus-
gleich zwischen Wirtschaft und Natur
wieder herzustellen . Durch die Neuge-
staltung der Färderung sowohl des Bun-
des als auch des Landes Tirol, wird si-
chergestellt, daÖ dieses Bemühen auch
in die Tat umgesetzt werden kann . Al-
lerdings muÖ uns bewuÖt sein, daÖ künf-
tig das Verursacherprinzip in Verbin-
dung mit der gebotenen Kostenwahrheit
auch bei der †Dienstleistung Abwasser-
entsorgung"zu gelten hat. Deshalb wird
jeder einzelne Bürger, jeder Gast und
jeder Betrieb durch kostendeckende Ge-
bühren seinen Beitrag für sauberes Was-
ser in einer gesunden Umwelt leisten
müssen .

1 Gehlen Arnold, Urmensch und Spötkultur,
Borln 1954

VPI Jönner 1994 = 123,



GRUNDLAGEN

Wichtige Ergebnisse der

Volksz•hlung

Auswertungsphase II

Manfred Kaiser

Nachdem Ende 1992 erste Daten über die Gesamtbe-
välkerung (Wohnbevälkerung, Bürgerzahl) und im

Frühsommer 1993 über die demographischen
Strukturen der Bevälkerung (Alter, Geschlecht,

Familienstand, Staatsangehärigkeit etc .) veräffentlicht
wurden, liegen seit kurzem als Ergebnis der zweiten
Aufarbeitungsphase der Volksz•hlung vom 15 . Mai
1991 detaillierte Informationen über wirtschaftliche
Zugehärigkeit, Lebensunterhalt, Ausbildung, Berufs-
t•tigkeit und Berufspendelwanderung der Einwohner
Tirols vor. Die nachfolgenden Ausführungen, welche
einen ersten Öberblick über die Ergebnisse liefern
sollen, sind in ausführlicher Form (inkl . Definitionen
aller verwendeten Begriffe) in der Broschüre öStruk-
turdaten der Tiroler Bevälkerung, Ergebnisse der

Volksz•hlung 1991 - Teil IV enthalten, welche vom
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Ic - Fach-

bereich Statistik, erarbeitet wurde .

Das Bildungsniveau
der Bevälkerung ist
deutlich gestiegen

In der Dekade zwischen den letzten
zwei Volksz•hlungen wurde das Bil-
dungsniveau der Tiroler Bevälkerung
über 14 Jahre deutlich verbessert . Die
öAkademikerquote" (Hochschulab-
schlu… und hochschulverwandte Ausbil-
dung wie Akademie für Sozialarbeit,
Akademie der Lehrer- und Erzieherbil-
dung etc .) ist von 3,4 auf 4,9 % und der
Maturantenanteil von 7,5 auf 9,0 % ge-
stiegen, auch die Anteile von Personen
mit Lehrabschlu… (von 24,1 auf 30,4 %)
sowie der Absolventen und Absolven-
tinnen von Fachschulen (von 11,0 auf
12,2 %) sind um etliches häher als noch
vor 10 Jahren . 1981 hatte noch mehr
als die H•lfte der Tiroler Bevälkerung
(54 %) keine über die Schulpflicht hin-

ausgehende Ausbildung abge-
schlossen, ihr Anteil ist zwischenzeitlich
auf 43,5 % gesunken .

Starke geschlechtsspe-
zifische Komponente
bei der Bildungsstruktur

Die Frauen konnten im Vergleich zu
1981 zwar den öBildungsvorsprung der
M•nner" verringern, trotzdem bestehen
aber noch ausgepr•gte Unterschiede
zwischen den beiden Geschlechtern be-
züglich der Ausbildung . So hat jede
zweite Frau über 14 Jahre (51 %), bzw .
jeder dritte Mann (36 %) nach der Pflicht-
schule keine Ausbildung mehr abge-
schlossen . Im ömittleren Qualifikations-
bereich" liegt der Anteil der Lehrab-
schlüsse bei den M•nnern mit 40 % bei-
nahe doppelt so hoch wie bei den Frau-
en (22 %), hingegen haben Frauen

(16 %) doppelt so oft wie M•nner (8 %)
ihre Berufsausbildung im Wege einer
berufsbildenden mittleren Schule bzw .
Fachschule absolviert. In den öoberen
Bildungsbereichen" haben die M•nner
sowohl bei den Maturanten (10,1 %) als
auch bei den Hochschulabsolventen
(6,3 %, einschlie…lich hochschulver-
wandter Ausbildung) hähere Anteile als
die Frauen (8,1 % bzw . 3,6 %) .

Knapp 300.000
Berufst•tige in Tirol

Von den 631 .400 Einwohnern Tirols
gaben bei der Volksz•hlung 1991
294.100 an, berufst•tig zu sein (inkl .
Abeitslose, Personen in Mutterschutz-
und Karenzurlaub, Pr•senz- und Zivil-
diener) . Daraus ergibt sich eine allge-
meine Erwerbsquote von 46,6 % (M•n-
ner: 58,0 %, Frauen : 35,8 %) . 97.200
Personen oder 15,4 % der Bevälkerung
sind Pensionisten, 13 .300 oder 2,1
leben von einem anderen Einkommen .
Diesen rund 404 .600 Personen mit ei-
genem Einkommen stehen 226 .800 Ein-
wohner (35,9 %) gegenüber, die über
kein eigenes Einkommen verfügen
(Haushaltführende, Studenten, Schüler
etc .)

Sp•terer Eintritt ins Er-
werbsleben, frühere
Pensionierung

Die allgemeine Erwerbsquote, das ist
der Anteil der Berufst•tigen an der je-
weiligen Gesamtbevälkerung, ist zwar
im Vergleich zur vorhergehenden Volks-
z•hlung im Jahr 1981 sowohl bei den
M•nnern (um 2,3 Prozentpunkte), als
auch bei den Frauen (um 3,6 Prozent-
punkte) deutlich gestiegen, die alters-
spezifischen Erwerbsquoten zeigen je-
doch eine differenzierte Entwicklung :

Bei den Frauen hat die Erwerbst•tig-
keit in den Altersgruppen zwischen 20
und 25 Jahren um 2,1 und zwischen 25
und 55 Jahren um 7,9 Prozentpunkte zu-
genommen, in den anderen Altersklas-
sen jedoch um jeweils rund 5, bei den
über 64-j•hrigen um rund 2 Prozent-
punkte abgenommen . Die Erwerbsquo-
te der M•nner ist nur bei den 20 - 25-



Tab. 1 .: Wohnbevolkerunq über 14 Jahre 1991 und 1981 nach Bildungsebene
und Geschlecht

Geschlecht/hächste
abgeschlossene Ausbildung

1991

	

1981

	

Ver•nderung
abs .

	

in%

	

abs.

	

in %

	

abs.

	

in

MÖNNER
Hochschule,
hochschulverwandte Ausbildung
berufsbildende und
allgemeinbildende hähere Schule
Fachschule
Lehre
allgemeinbildende Pflichtschule
insgesamt

FRAUEN
Hochschule,
hochschulverwandte Ausbildung
berufsbildende und
allgemeinbildende hähere Schule
Fachschule
Lehre
allgemeinbildende Pflichtschule
insgesamt

ZUSAMMEN
Hochschule,
hochschulverwandte Ausbildung
berufsbildende und
allgemeinbildende hähere Schule
Fachschule
Lehre
allgemeinbildende Pflichtschule
insgesamt

15 .281

	

6,3

	

10.642

24.565 10,1 18 .920
20.218 8,3 16 .298
97.142 39,7 70 .603
87.207 35,7 97 .117

244.413

	

100,0

	

213.580

9.627

	

3,6

	

4.793

21 .388 8,1 14 .858
42 .064 15,9 33 .190
57.655 21,7 38 .120
134.382 50,7 147 .029

265.116

	

100,0

	

237.990

24.908

	

4,9

	

15.435

45 .953 9,0 33.778
62 .282 12,2 49.488
154.797 30,4 108.723
221 .589 43,5 244.146
509.529

	

100,0

	

451.570

5,0

	

4.639

	

43,6

8,9

	

5.645

	

29,8
7,6 3 .920 24,1

33,1 26.539 37,6
45,5

	

-9.910

	

-10,2
100,0

	

30.833

	

14,4

2,0

	

4.834

	

100,9

6,2 6.530 43,9
13,9 8 .874 26,7
16,0 19.535 51,2
61,8 -12 .647 -8,6

100,0

	

27.126

	

11,4

3,4

	

9.473

	

61,4

7,5 12 .175 36,0
11,0 12 .794 25,9
24,1 46 .074 42,4
54,1 -22 .557 -9,2

100,0

	

57.959

	

12,8

j•hrigen (minimal) gestiegen, in allen
anderen Altersgruppen sind Rückg•nge
festzustellen. Am st•rksten ist der Rück-
gang mit über 14 Prozentpunkten bei
M•nnern im Frühpensionsalter (60 bis
65 Jahre) .

Nur noch jeder
25. Berufst•tige
arbeitet im
Agrarsektor

Rund 12 .000 oder 4,1 % der
294 .100 Berufst•tigen sind in der Land-
und Forstwirtschaft (hauptberuflich) er-
werbst•tig, das sind um 4 .200 Perso-
nen oder 26 % weniger als anl•ölich

der Volksz•hlung 1981 . Fast zwei Drit-
tel, n•mlich 185.800 der Erwerbsper-
sonen (63 %) gehären dem Dienstlei-
stungssektor an, im Produktionsbereich
(Gewerbe, Industrie) arbeiten 96.400
oder 33 % aller Berufst•tigen . Damit ist
im Produktionssektor die Zahl der
Berufst•tigen im letzten Jahrzehnt um
5 %, im Dienstleistungssektor sogar um
26 % gestiegen. Die Gliederung nach
Branchen weist den Handel mit 40.300
Berufst•tigen (14 %) als bedeutendsten
Tiroler Wirtschaftszweig hinsichtlich der
Arbeitspl•tze aus, gefolgt vom Beher-
bergungs- und Gastst•ttenwesen
(35.700 Personen, 12 %) und vom Bau-
wesen (26.300 Personen, 9 %) .

I
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Die Zahl der
Selbst•ndigen
ist weiter
rückl•ufig
Rund 28 .100 oder knapp 10 % der

Berufst•tigen sind selbst•ndig erwerb-
st•tig und 4 .900 (1,7 %) arbeiten als
mithelfende Familienangehärige ohne
färmliches Entgelt im Betrieb eines Fa-
milienmitgliedes . Diese beiden Grup-
pen sind im Vergleich zur vorangegan-
genen Volksz•hlung als direkte Folge
des schrumpfenden Agrarsektors um
5 % (Selbst•ndige) bzw. u m 19
zurückgegangen, w•hrend für alle Ka-
tegorien der Unselbst•ndigen zum Teil



sehr hohe Steigerungen zu verzeichnen
sind (Facharbeiter : + 43 %, Angestellte,
Beamte: + 18 %, angelernte und Hilfs-
arbeiter : + 9 %) .

Hohe Pendlermobilit•t

Von den 278 .600 in Tirol wohnhaf-
ten Besch•ftigten (Berufst•tige ohne Ar-
beitslose) z•hlen 134.800 oder 48
(1981 : 41 %) zu den Auspendlern, ha-

ben also ihren Arbeitsplatz auüerhalb
der Wohngemeinde . 111 .800 oder
40 % der Besch•ftigten pendeln t•glich,
23 .100 oder 8 % alle zwei Tage oder
seltener zwischen Wohn- und Arbeits-
gemeinde. Nach der Lage des Arbeits-
ortes gegliedert, pendeln 66.300 (24 %
der Besch•ftigten) innerhalb des Wohn-
bezirkes und 53 .500 (19 %) in einen
anderen Tiroler Bezirk . 6 .500 Tirolerin-
nen und Tiroler (2 % der Erwerbst•tigen)

insgesamt

Tab. 2: Alters- und geschlechtsspezifische Erwerbsquoten 1991 und 1981

Alter
zus .

15 - unter 20 Jahre 53,4
20 - unter 25 Jahre 78,8
25 - unter 55 Jahre 76,0
55 - unter 60 Jahre 45,7
60 - unter 65 Jahre 11,9
65 Jahre und •lter

	

1,6

46,6

1991
M•nner

	

Frauen

	

zus.

57,0 49,8
81,9 75,7
94,0 57,7
67,5 24,6
17,9 6,5
2,9

	

0,9

58,0

	

35,8

58,0 61,1 54,8
77,7 81,8 73,6
72,4 95,0 49,8
48,9 76,0 29,8
19,7 32,1 11,4
3,4

	

4,4

	

2,8

43,5

1981
M•nner Frauen

55,7 32,2

Wirtschaftsabteilung

Tab. 3: WohnbevÖlkerunq 1991 und 1981 nach Wirtschaftsabteilungen

1981

	

Ver•nderung
abs.

	

in %

	

abs.

	

in %

	

abs.

	

in
1991

Land- und Forstwirtschaft
Energie- und Wasserversorgung
Bergbau, Steine- u . Erdengewinnung
Industrie und Gewerbe
Bauwesen
Handel und Lagerung
Hotel- und Gastgewerbe
Verkehr und Nachrichten
Geld- und Kreditwesen
Soz. und Off . Dienste
Pensionisten und Rentner
Berufslose, ohne Angabe

24.652 3,9 35.743
8 .409 1,3 9.487
1 .517 0,2 2.532

109.115 17,3 112.432
47.962 7,6 50.626
58 .666 9,3 54.690
47.396 7,5 37.415
46 .596 7,4 46.820
30.567 4,8 22 .291
109 .782 17,4 91 .890
128 .783 20,4 108 .371
17.965

	

2,8

	

14.366

6,1 -11 .091 -31,0
1,6 -1 .078 -11,4
0,4 -1 .015 -40,1

19,2 -3 .317 -3,0
8,6 -2 .664 -5,3
9,3 3 .976 7,3
6,4 9 .981 26,7
8,0 -224 -0,5
3,8 8.276 37,1

15,7 17 .892 19,5
18,5 20.412 18,8
2,4

	

3.599

	

25,1

insgesamt 631 .410 100,0

	

586.663 100,0 44.747 7,6
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haben eine Besch•ftigung in einem an-
deren Bundesland und weitere 8 .500
(3 %) im Ausland . Bei einer Summe von
128 .200 Einpendlern errechnet sich fär
das Bundesland Tirol ein negativer Pend-
lersaldo von rund 6.600 Personen . Die
Einpendler aus dem Ausland kÖnnen im
Rahmen der Volksz•hlung nicht erfaüt
werden .



Tab. 4: Berufst•tiqe 1991 und 1981 nach der Stellunq im Beruf und Geschlecht

Geschlecht/Stellung

	

1991

	

1981

	

Ver•nderung
im Beruf

	

abs.

	

in %

	

abs.

	

in %

	

abs.

	

in

MäNNER
Selbst•ndige 20.870 11,7 21 .635 13,7 -765 -3,5
mithelfende Familienangehürige 1 .487 0,8 1 .819 1,2 -332 - 18,3
Angestellte, Beamte 72 .478 40,7 63.244 40,2 9.234 14,6
Facharbeiter 38 .284 21,5 28 .524 18,1 9 .760 34,2
sonstige Arbeiter 45 .087 25,3 42 .240 26,8 2 .847 6,7
insgesamt

	

178.206

	

100,0

	

157.462

	

100,0

	

20.744

	

13,2

FRAUEN
Selbst•ndige 7.205 6,2 8.052 8,2 -847 - 10,5
mithelfende Familienangehürige 3 .367 2,9 4.139 4,2 -772 -18,7
Angestellte, Beamte 61 .643 53,2 50.010 51,1 11 .633 23,3
Facharbeiter 9.972 8,6 5 .306 5,4 4 .666 87,9
sonstige Arbeiter 33 .738 29,1 30.347 31,0 3.391 11,2
insgesamt

	

115.925

	

100,0

	

97.854

	

100,0

	

18.071

	

18,5

ZUSAMMEN
Selbst•ndige 28.075
mithelfende Familienangehürige 4.854
Angestellte, Beamte 134.121
Facharbeiter 48.256
sonstige Arbeiter 78 .825
insgesamt

	

294.131

9,5
1,7

45,6
16,4
26,8

100,0

29 .687

	

11,6

	

-1 .612
5 .958 2,3 -1 .104

113 .254 44,4 20.867
33 .830 13,3 14.426
72 .587

	

28,4

	

6.238
255.316

	

100,0

	

38.815

-5,4
- 18,5
18,4
42,6
8,6

15,2

Merkmal

Tab. 5: Besch•ftiqte 1991 und 1981 nach Wohn- und Arbeitsort, Pendelfrequenz und
Entfernunqskategorien

1991

	

1981

	

Ver•nderung
abs.

	

in %

	

abs.

	

in%

	

abs.

	

in

Besch•ftigte am Wohnort 278 .649 100,0 247 .432 100,0 31 .217 12,6
Nichtpendler, ohne Angabe 41 .559 14,9 49 .560 20,0 -8 .001 -16,1
Gemeindebinnenpendler

	

102 .247

	

36,7

	

96.053

	

38,8

	

6.194

	

6,4

Auspendler 134.843 48,4 101 .819 41,2 33 .024 32,4
t•glich

	

111 .757

	

40,1

	

82.569

	

33,4

	

29.188

	

35,3
nicht t•glich

	

23 .086

	

8,3

	

19.250

	

7,8

	

3.836

	

19,9
in gleichen Bezirk

	

66 .337

	

23,8

	

50.111

	

20,3

	

16.226

	

32,4
in anderen Tiroler Bezirk

	

53 .541

	

19,2

	

39.763

	

16,1

	

13.778

	

34,7
in anderes Bundesland

	

6.496

	

2,3

	

5.429

	

2,2

	

1 .067

	

19,7
in das Ausland

	

8.469

	

3,0

	

6.516

	

2,6

	

1 .953

	

30,0

Einpendler 128.197
t•glich 108.998
nicht t•glich 19.199
aus gleichem Bezirk 66.337
aus anderem Tiroler Bezirk 53 .541
aus anderem Bundesland

	

8.319

97.820
80.526
17.294
50.111
39.763
7.946

30 .377

	

31,1
28 .472

	

35,4
1 .905 11,0

16 .226 32,4
13 .778

	

34,7
373

	

4,7

gNA
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Gemeinde und Land -
Partner imAustausch von

digitalen Informationen f•r
die Raumordnung

Manfred Riedl

In der Plangrundlagen- und Planzeichenverordnung
(LGBI.Nr. 123/94) hat die Landesregierung festgelegt,
daü bei Verf•gbarkeit und Verwendung der digitalen
Katastralmappe der Vermessungsämter (DKM) die
Planungsinstrumente der Örtlichen Raumordnung

(Örtliches Raumordnungskonzept, Flächenwidmungs-
plan usw.) digital zu erstellen sind . Zu begr•nden ist

diese Vorschreibung mit der Erleichterung des
Informationsflusses und der späteren Aktualisierung

der Daten .

D as Land bietet jenen Gemeinden,
f•r die die genannten Vorausset-
zungen zutreffen, Unterst•tzung

in Form des periodischen Austausches

von Daten der Hoheitsverwaltung an .

Aus dem (geo)grafischen Raumord-

nungs-Informationssystems TIRIS werden
den Gemeinden nach Verf•gbarkeit die

digitale Katastralmappe der Vermes-
sungsämter, der digitale Lage- und

HÖhenplan sowie verschiedene rechts-
relevante Sachverhalte wie Gefahren-

zonen, naturschutzrechtliche oder was-

serrechtliche Festlegungen u .a . zur Ver-

f•gung gestellt . Die Datenlieferungen

der Gemeinde(n) an das Land umfassen
vor allem die planlichen Festlegungen

der zu erstellenden Planungsinstrumen-
te der Örtlichen Raumordnung . Die ein-

mal gelieferten Daten werden ansch-
lieüend von jedem Partner mindestens

einmal pro Kalenderjahr in aktualisier-
ter Form wiederum bereitgestellt .

Ein Ziel des Datenaustausches ist es,

daü Gemeinden und Land ihren Auf-

wand bei der Erfassung und Aktualisie-
rung von Daten, die beide GebietskÖr-

perschaften zur Erledigung ihrer jeweils
eigenen Aufgaben benÖtigen, minimie-

ren . Allein durch die Beschaffung der di-
gitalen Katastralmappe durch das Land

und die anschlieüende Weitergabe an
die Gemeinden kÖnnen im Vergleich zu

Einzelbestellungen durch die Gemein-

den ca . 8 Mio S eingespart werden .

öhnliche Kostendifferenzen lieüen sich
auch f•r die Beschaffung anderer Date-

nebenen ermitteln - in Summe handelt es

sich angesichts der derzeitigen Pla-

nungsinitiative in der Raumordnung um

Einsparungspotentiale von etlichen Zeh-
ner-Millionenbeträgen. Durch den Da-

tenaustausch wird nicht nur volkswirt-

schaftlich Nutzen gestiftet, denn es

kommt damit auch die gesetzlich gefor-
derte Kommunikation in Gang (Infor-

mationspflicht gemäü … 3 TROG 94) .

Durch die Obernahme von aktuellen Ori-

ginaldaten der jeweils zuständigen In-

stitution kÖnnen die Partner ihre eigenen
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Verwaltungsmaünahmen mit groüem

Vertrauen auf die vorliegenden Infor-

mationen schnell und effizient gestalten .

Die Landesverwaltung bietet den Ge-

meinden bzw. deren Planern mit der Ein-
richtung des Gemeindeservice bei der

Abteilung Ic eine zentrale Ansprecha-

dresse f•r alle digitale Datenaustausch-
beziehungen in Angelegenheiten der

Raumordnung an . Die Mitarbeiterinnen

der TIRIS-Station Raumordnung sorgen

daf•r, daü die aus verschiedenen Ver-
waltungsbereichen des Bundes und Lan-

des stammenden Daten konzentriert und
entsprechend den festgelegten techni-

schen Richtlinien abgegeben bzw. •ber-

nommen werden .

Auch die Zusammenarbeit zwischen

GebietskÖrperschaften braucht ein Min-
destmaü an vertraglich festgelegter Si-

cherheit. Der Datenaustausch zwischen
Land und Gemeinden wird daher mit ei-

nem noch abzuschlieüenden Vertrag

geregelt. Bez•glich der Nutzung der

ausgetauschten Daten soll gelten, daü
die ausgetauschten Daten f•r die eige-

ne Aufgabenerledigung der Partner un-

begrenzt nutzbar sind . In diesem Rah-

men ist auch die Weitergabe aller •ber-

nommenen Daten an Auftragnehmer

(z.B . Planer) zulässig . Die Weitergabe

der Daten in digitaler Form an Dritte in
deren Interesse ist im derzeit in Begut-

achtung stehenden Vereinbarungsent-
wurf sehr liberal geregelt . Das Interesse

von Politik und Verwaltung muü es sein,
daü die Öffentlich-rechtlichen Festlegun-

gen, insbesondere auch die Planungs-
vorgaben der Raumordnung, einer brei-

ten Verwendung zugef•hrt werden .

Das Land Tirol mit allen ber•hrten

Dienststellen des Amtes bietet den Ge-

meinden die Zusammenarbeit bei der
gemeinsamen Erstellung und Nutzung

von digitalen raumbezogenen Daten

an . Jene Gemeinden, f•r die die Vor-

aussetzungen f•r den digitalen Daten-

austausch zutreffen, kÖnnen bereits im
heurigen Sommer mit den ersten Daten-

lieferungen (insbesondere der Abgabe
der DKM) durch das Land Tirol rechnen .
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